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Beschluß der Kirchenleitung vom 27. 2. 1957. 

1. Allgemeines 

: 1. Das Amt des Kreiskatecheten ist ergänzende·r und 
;µnterstüWeinder Dienst im Simie des Art. 32 K. 0. 
Der Kreiiskatechet wird neb®amtlich bestellt. 

:2. De'r Kreiskatechet unterstützt dein Superirutendente.n 
bei der ordnu;ngsmäßigen Durehführu111g der Chri~ 
stenlehre im Kirchenkreis. 

• Der Kreiiskatechet hat das ihm übertragene Amt 
,unte·r BeoohtUJng der. kirchlichen Ordnungen tricu 
.und gewisse/Ilhaft zu erfüllen wnd sfoh des Ver
trauens würdig zu erweisen, das seine Stellung er
fordert. 

ll. Berufung 

; Zu Ki·eiskatecheten we.rden katechetische Kräfte 
hestel\t, dJi.e 'hinreich®d vorgebildet sind und sich 
im katechetischen Dienst bewährt haben. 

Der Krciskatechet wird .auf gemeinsamen Vorschlag 
ides Superintendenten Uilld des Propsteikateche.ten 
von dem Kreiskirchenrat beste.llt. Die Berufimg 
der Kreiskat.eichet.en bedarf der Bestätigu1I1g durch 
dllf! EvangeliS>Che Ko.nsistori:um. 

Jll. Dienstau/sieht 

Dienstaufsicht über de-n Krieiskatecheten führt 
.[' Vorsitzende des Kreiskirche:nrats. Die fachliche 
fsfoht wird von dem Propsteikatechete,n :ausgeübt. 

C. Personalnachrichten 

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 9) Lutherakademie 

Nr. 10) Buchanzeige 

Nr. 11) Patenbescheinigiingen 

Nr. 12) Hinweis auf kirchlichen Kunstverlag 

F. Mlttei1ungen fllr den kirchlichen Dienst 

Nr. 13) Grundlinien für die Ordnung de·s Amtes in der 
Kirche 

Nr. 14) Die Erneuerung der Universität Greifswald und 
ihre;r Theologischen Fakultät im 16. Jahrhundert . 

IV. Aµ/gaben 
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Unbes•chadet der Verantwortung des Pfarrers und 
des GemcindekircheJIJ.rats fü1· die christliche Unter
weisung der Jugeind obliegt dem Kreiskatecheten die 
Sorge für eine ge11egelte Duxchf:ühl'!Ulng der Ch!risten
lehre in allen. Gemeinden des Kirchenkreises. ·Er, 
führt dJi.e fachliche Aufsicht ;über die katechetischen. 
Kräfte im Kirchen.kreis. Für den kreiskatechetischen 
Dienst ist eilU Tag :im. der Woche frei zu halten. Dem 
Kreiskatecheten kann ferner im VenhäJtnis zu der .an
fallenden Arbeit Stundenahminderu:ng llllach Anhöru1119 
des Propsteikatecheten gewährt werden. Er ,kann ge~. 
eignete Katecheten. für bestimmte Aufgehen 2lUr en
geren Mitarbeit 11eranziiehen. 

Aus seinem Auftrag ergeboo sieh insbesondere fol
gende Rechte, Aufgaboo und Pflichten: 

1. Er betreut die katechetischen Kxäfte persönlicb 
und fachlich durch Besmchsdioost, Kateche•tenkon~. 
vente u111d gemein.same Rüsl2ieiten. Im Zusam
menwirken mit dem Propsteikate;cheten förde·rt er 
die theologisehe und pädagogis·che Fortbildll!Ilg de'I 
Katechetoo ,md kümmert sfoh um ihre persönlichen 
Anliegen. Er hat sich insbesondere de·rjenigien 
Katecheten anzunehmen, die 111eu in den Dienst 
treten. 

2. Er wohnt im Rahmen des Besuchsdienstes dem 
Unterricht der Katechetein bei.· Seinen Besuch in 
der Gemeinde teilt er dem Pfarrer möglichst vor
betr mit. 

3. Er leitet die Praktikant® an und erstattet an da:s 
K<m1Sistorium eirnen Tätägkeitsherfoht. 
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4. Er nimmt teil. an den Konv·entein; die das Kon
sistorium für den Bereich d.e·r Landeskirche oder 
die der Propstei-Kated1Jet für die K1ieiiiskatechete.n 
seines Bereiches einberuft. 

5. Er pflegt diie Gemeinschaft u:nter ~:len Katecheten 
und mit den im Kindergottescl1e;mst ·und Jugend
'arbeit tätigen Kräften. Um die Verbindung mit 
der Jungen Gemeind1e 7;ll pflegen, 'hält er Fühlung 
mit dem Kreisjugendpfan·1N'. 

·. 6; Er fördert diie Zusammenarbeit der Katecheten 
~H den Gemei:ndep:faniern durc.h Am~egung u1nd 
V.m:bereitung gemefos.amer KoTivente d.e·r Pfan,fü· 
.und Kateßbeten, die der Superintendent einberuft. 

7. Er fördert d.en Elte.1'i11besuc'hsdi1enst und die Durch
fühmng von Eltemabenden sieiiteonf. der Kateche
ten. 

8. Er führt e1ne Liste aller Katechete111 und ihrer 
Stundenpläne in den ein7jelrren Orten und beanf
sfohtigt die fonehaltung d.er Ordi'' :'g i111 äuße•mn 
Ding.ein im Benehmen mit dem G~meindepfarre.r 
(Anwesenheitslisten, LehrnachweL:,, ZeugnkSte). 

9. Er teilt Änderungen im Bestand der Kat·echeten 
im Kirchenkreis im Beinehmen rn.it dem Super
intendenten an den Propsteikatec'heten miit. 

iO; Er führt Buoh über den Urlaub uüd die Ferien
besehäftigung dei· Katechete111. 

11. Er führt ein Brieftagehuc.h für den amtlichen 
Schriftwechsel. 

l2. Er nimmt Fuhlrung mit staatlichen Dienststellen, 
· so:ße.rn das .zu,r Durchfühmng der Christenlehre 

erfovdedi.ch ist. D1eoo Fühlungnahme hat Jim Be~ 
nehmen mit dem ~uständigen G~meindekirchen

ra1Jsvorsit2'JCnden, bezw. "'dem Superintendenten, zu 
erfolgen. 

Dhe·r .alle wkhtigen Vorgänge unterrichtet er .den 
~uperinte:ndenten. Amtliche Berichte sind auf dem 
D1enstwege über de~1 -Superint.endenten ;w.eiterzu-

· leiten. 

13. Der Kreiskatecihet ist gemäß Art. 156 PKO. zur 
Amts,verscihwiegenheit verpflic'htet. 

V. Kosten 

Die dllimh Etfüllung der kneiskatechetischen Auf
g.ahen entstehenden Verwaltungs- und . Reisekosten 
Wierden vom Kücihe;nkreis g•etragen. 

. Dem K!reiskat•echetien ka:nu in hesondeuen Fällen 
11ine Dieinstapfw.andsentschädigung gewährt werden. 

VI. 
Durehführungshestimmu1ngen erläßt. das Evangeli

sche Konsistori.um. 

Greifswald, den 27. 2. 1957. 

Die Kirchenleit.ting 

D. Krumm ach er 

Nr. 2) Kollekten aus besonderen Anlässen 
(Missionsfesten usw.) 

Eva'ngeli.sches Konsistorium 
AV 20 9,03.::_4/57 

Greifswald, 
den 22. Febr.uar 1957 

Sofern Kollektein bei den herkömmlfohen Missi01Us
fosten .ullld den Landesfosten der kirchlichen Werke 
den entsprechenden Eimichtrnngen zugeführ.t we·1den 
sollen, gilt die Genehmigung hierzu grundsätzlich als 
erteilt, w1enn dem Konsistori.u.:m iiecht2leitig Mitteilung 
gemacht ist. Von ei!nem besonderen Genehmigungs
bescheid im Ein7ielfall wird hiiel"nach künftig .abg~

sehen. Die Nacihhol.ung d·er ausgefal1enen Sammlung 
an ei/llmn Sonntag, an d;em .a,uf Grund des K00Jlekten
plans dem Gemei;nde;lcirche11rat die· AuS;Sch~eibung d~r 
Kollekte überlassen ist, kann ,unterbLeiben. 

fo Ve.rtretung : 

Faißt 

Nr. 3) Betr.: Verlobung geistlicher Amts~r~ger. 
Beschluß der Kirchenleitung VOJ,ll 27. 3. 195.7. 

Angesichts der Bedeutung des evangelischen Pfarr
ha,uses in der 'Gemeiind~ machen wit' es jedem, der 
im Dienst oder Vorber·ei~ungsd_iie:nst der Wortv·erkün
dig1ung steht (Pfarrer, Pastor, P1iediger, J:>irädika:nt, 
Vdkar, Prediger im fälfscUenst [Uilld Predigerprakti
kB!nt) 1ZJUr Pflic-ht, bevor er sich verlobt, persö:nlichi 
mit dem .zuständigen Propst bzw.,· soforn der Be.t11ef
fende sfoh 111och im Ausbildungsverhältnis ibefind.et, 
mit dem Ausbildungsde7iernenten des Evangelischen 
Konsistori\ums 'ZIU sprechen. 

Von· den St~identen der Theolog1e an Fakultäten 
oder Kirchlichen Hochschule<.n, den Besuchern einer 
Predlgerscl\ule, Kirchlicher · Semina1.1e oder ähnlicher 
Anstalten wird im Blick auf ihre Ausbildung !Ulnd ihre 
späte·re Dbemahme illl den Dienst unserer Larides
kirehe das gleiche erwartet. . 

Greifswald, den 27. März 1957. 

Die Kirchenlei~u:ng 

D. Kr.ummaeher 

Nr. 4) Betr.:.Versagung der Zulassung zum Patenanit.· 

Evangelisches Konsistorium Greifswald, 
GL 30710 - 12/51 den 14. März 1957 

Es ist die Frage. gestellt worden, ob der Pfarrer iin 
eiHgen Fällen einen Paten aus seelsorgerlicher Ver
antwortung heraus ablehnen kann, olme daß·. er, wie 
Artikel 9 der Lebensordnung dies vorsieht, dem Ge
meindekit,chenrat vorher davon Mitteilung gemacht 
hat. D1ese Frage ist ·zu bejahen U111ter Hiinweis auf 
Art. 68, Abs. 6, letzter Satz, der Kil'lchenordin,ung, wo
nach i1n eilig·en Fäl1en der Vorsfüiende bis zum Zu
sa,mmentritt des Gemeilhdekirchenrats einstweil~n _ pas. 
E-rfol'derHche &elbst anord,net. 



solc:htru. Fällen. muß der· Pfarrer: jedoch nach träg~ 
·. dem· Ge.meindekirchoenrat Mitteilung machen; im 
igen greift Artikel 9 der Lebensordnung Platz. 

as Vorstehende gilt !Ilur für konkrete Einzelfälle, 
.euen die Zulassung zum Patenamt begehrt wird. 
··hä!llgig hiervon besteht geoorell die Mögliehkeit, 

dem Kfrchengesetz vom 16. Febmar 1956 zur 
altung · ktrohlicher Ordnung zu verfahren, soweit 
Voraussetzungen dieses Kirehengesietzes bei einem 
eindeglied vorliegen. 

In Vertretung: 

Faißt 

Betr.: Paul-Gerhardt7Feiern aus Anlaß seines 
350. Geburtstages. 

In allein Gemeinden sollte des Paul-Gerhardt-Juhi
ms in irge;ndeiner Form gedacht werden. :Wenn 
nicht möglich ist, eine besondere Veransta,ltung 
chzuführen, erscheint es uns sachgemäß, wenn im 
ttesdienst des Kantate-Somtags des Dichters ge· 

acht ;wird. 

:Wiir weisen noch darauf hm, daß für besondere 
emeindevera:nstultungen ein Paul-Gerhardt-Filmstrei

. n zur Verfügung steht. 

Chorsätu von Paul-Gerhardt-Liedero für schlichte 
.erhältnisse finden sfoh in den Chorbüchem „Br;ll:I1n 
les ·Heils" (Fr.auen- oder Kinderchor) und „Die helle 
nJUe" (gemischte Stimmen). 
Für anspruchsvollere Chöre kä~en Bachchoräle in 

rage. Für Sologesang finden sich eine An'llahl Ger-
. ardt-Lieder im Schemellischen- Gesangbuch von J. S. 
. ach. 

Schl:eßlicih weisen wir auf eilll!e Schrift hin, die für die 
!~':,Ausgestaltung vO!Il Gemeindeabenden hilfreich sein 
~·~ürfte: 
:!~1;;:W&te•r Grund m a rn n : Paul Gerhardt - Nun laßt 
(~;\F , 
'$~. :uns geh:n und treten (W artbmrg-Verlag, ,aus 
,q/ der Folge „Das Lied der Kir·che"). 
:.1;~,' 

;$iNr. 6) Betr.: Aufsicht über Kirchenglocken. 

Evangelisches Konsistorwm 
B 11606 - 13/54 II 

·Greifswald, 
den 11. März 1957 

·. Um die Kirchengemeiiiiden vor der Anschaffung 
geringwertiger Gl<>cken oder ungeeig.I1JCter Glockenge
läute zu sichern, ersrnchen wir die Gemeindekirchen
räte, uns re•chtz.eitig die Absicht dier Beschaffung von 
Glocken. oder Läutemaschinen .an7'uzeigen, damit eine 
sachgemäße Beratung .. durch umser kirchliches Bau:amt 
erfolgen k111nn. Dem Bericht sind gegebenenfalls maß
stäbliche Skizzen des Glockenturms, der Glockenstube 
und des ·Glockenstuhls bei·zufügen. 

Unter Bezug auf § 1 Nr. 2 des Vermögensauf-
1ichtsgesetTJCs vom 18. Ju.Ji 1892 weisen . wir fär.ner 
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darauf hin, daß vorhandene Glocken nur mit mnsere1· 
Gen~hmigung veräußert oder anderweit überlaasen 
werden dÜrfen. 

;W,oelke 

B. Hinweise auf staatlidie Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 7) Hinweis auf die Verordnung über die Pflicht
ablieferung und den Eigenbedarf von Holz. 

Evangelisches Konsistorium Grcifuwaild, 
B 12 ~g'.7 - 1/57 . den 20. 2. 1957 

Im Geset'llhlatt der Deutschen Demokratischen Re
publik 1955 - Teil I - Nr. 76, Seite 622 - ist die 
Verordnu!Ilg vom 1. 9. 1955 über die. Pflichtahliefie
rung von Rohholz, Rinde :und Hlaiz sowie über die 
Regelung des Eigenbedarfs veröffentlicht. Danach ist 
jeder Holz.einschlag · :in Waldflächen, Baumgruppen 
und VO!Il Einzelbäumen dut·ch den Rat des Kreises ---, 
Sachgebiet Forstwirtschaft - geoo1hmigungspflichtig. 
Besonders zu beachten ist, daß die Anträge auf Ein
schlag von Nutz- un.d Brennholz für den Eigenhedarf 
jeweil'S jährlich bis z,um 30. 6. für das nächstfolgende T 
Jahr über den zuständjgen Fönsteir beim Rat des Krei
ses - Sachgebiet Fo;rstwirtschaft - einzureichen sind. 
Reiser- und Stockholzgewinnung ist nicht genehmi
gungspflichtig. Wegen der sonst noc:h zu beachtenden 
Bestimmungen wird im einmlnen ~uf den Ve1·ord
nungstext verwiesen . 

Woelke 

Nr. 8) Betr.: Lohnsteuern. 

Evangelischi:s Konsi'.sloritim 
B 21801 - 2/57 -. 

Greifswald, 
den 2. Ap1il 1957 

Gemäß der 2. Verordnung zur Ändemng der Be
steuerung des Arbeitse:iinkommens (3. AStVO) vom 
14. 3. 1957 (GBl. DDR I Nr. 23 S. 190) erhält der 
§ 5 Abs. 2 der 2. AStVO mit Wirkung vom 1. 3: 
1957 ah folgende Faasung: 

„2. Steuerklasse II: 

a) verheiratete Männer 1und ;Frauen, 

b) unverheiratete Männer, wel1ill sie das 60. Le
bensjahr .und 

e) unverheiratete' Frauen (ledige; verwitwete, 
geschiedene), we:nn sie das 4-0. Lebensjahir 
vollendet hahen und nicht in die Steuerklasse 
III efo.zustufelll, Bind.·.~ 

Im Auftrage: 

Dr. Kayse:r 
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C. Personalnaclirichten 

a) Berufen wurden: 

1. Pastor Walter Arnold aus Meera:ne i. Sachsen 
mit Wirkung vom 1. Janua,r 1957 7!um Pfarrer 
der Kirchengemeinde K l o s t c r auf Hiiddens.ec, 
Kirchenkreis Berge1n/Rg. 

2. Pastor Hains-Georg Haberecht mit Wirkmng 
vom 1. Febram· 1957 zum 'Pfancr üi die bis
herige 2. Pfa:l'rstcllc in Z ii s so w, Kirchenhcis 
Wolgast. 

b) Gestorben ist: 

Pfarrei' Friedrich Molken t i i11 in Kh:cl1bE1gg,endorf, 
Ki.rehenkrds Grimmen, am 28. Februar 1957 im 
Aliiet· von 64· Jahre,n. 

c) Aus dem Dienst' der Lande~ki:i-che au~geschieden ist: 

' Konsist01iflllrat Ha,ns-Georg No e s k e .am 1. 4. 1957 
wegen Dhetnahme in den Dienst einet· a111dcr1en Lan
deskirche. 

D. Freie Stellen 

Dle Pf arrsteUe M c s c h e l' i n , Kirchenheis Gartz~ 
Öder, ist sofort wiede~·7Jubesctren. Der prarrsprengel 
·~mfaßt 3 Predigtstätten mit einer Gesamtseie1enzahl 
von 1550. Z. Zt. Mietwohnung, bestehend aus drei 
Zimmern, e.imschil. Amtszimmer, daz:u Küch1e und Stall 
:und 1/4 Morgien großer Garten vorhainde111. Pfar•rhaus 
soll angekaiuft wei-den. Nä·chsre Bahnstati<m .Tantow; 
7 km vom Pfarrort entfemt. Autobusvierbindung nach 
Gartz/Oder und Tantow. Grundschule mit 4 Klassei1 
am Ort, Zentralschule in Tantow, 7 km entfernt; 
AJUtobusverhindu:ng; Mittelsclrule in Gartz/Oder; 6 km, 
mit. Intei1nat in Gartz/Oder. Oberschule in Anger
münde, Unterbringung im Internat erforderlich. 

Besebmng e!'folgt durch Gemeindewahl. Bewerbun
gen stnd an den Gemeind1ekirche111rat Mescherin über 
das Evangelische Konsistorium in Grcifsw,ald, S~Iin
straße 35/36, 7Ju · l'ichtcn. 

E. weitere Hinweise 
Nr. 9) Betr.: Lutherakademie. 

. Im Folgenden gehen wfr eine Einladung der Luther
,akademie (Sondershamse.n) z11 .ihrem Hioohschulle·hr
g~g ~n Görlit2' bekannt 1und he~~ken dazu, d.aß auf 
Antrag die Nichtanrechi~ung der hierfür benötigten 
Zeit auf den Jahiiesurlauh von 11~_ gettrehmigt werden 
katllll. Auch sind wir.bereit, in ibetionde·ren Fäl~ eine 
Reisebeihilfe ~u. gewähren. 

31.HOCHSCHULLEHRGANG 
DER .LUTHER-AKADEl\ÜE 

(Sondershausen) 

~om 20. bis 28. Augqst 1957 in Gör Ü ti 
Zu dem arigereigte1n Lehrgang lädt die Luthel'~Aka~ 
demie ihre alten F1'eunde .und Mitgl:1eder, sowie alle:1 
Män1ner :und Frauen; die .an ,, 

'fi.itherischer Theologie wi.d wissdfischaftliche'/; 
Arbeit über Fragen des christlichen GlOubens .· 
'µnd des kirclzliche'n Lebens 

Anteil lllehmen, herzlich ein. Es handelt sich um den 
seit Krie§'>enC!_e 9. Lehrga:ng in der Deutschen Demo
kratischen Republik. 

Wiir s.ind in diesem Jahre nach Görlitz von Hlerm 
Bischof. D. Hornig sowie vo111 dem Evangelischen Kon- · 
sistorium Görlitz eingeladen und foeuien UIIlS> d.iiese 
durch wechselvolle Geschichte bewährte Stadt, ihI'<l 
BevÖikerung und ih11e Kirche kennen zu fom,en. 

J. N. und A. 
Prof. D. R. Hermann, Berlin 

Anreisetag: Die.nstag, den 20. August 1957 

Eröffnungsgo ttescliens t 
Dienstag, dc:n 20. August, 18 Uhr, in ~ . ; ..........•. ~ 

20 Uhr Begrüßungsabend im Banketts.aal 
Tägliche Morgenanclachtcn: 
8,30 Uhr in ................ . 

Vorlesungelll: 

1. Dr. Bandt, Berlfa1 (Assistent am theol. Institut der 
Humboldt-Universität): 
Zur Problematik der Lchiie vom vierho1·giene.n 
Gott bei Luther. 

2. Prof. D. Dr. Frh. v. Campenhause'n, Hleidellierg: 
Unrecht rund Recht des kirchlichen Bildes bei 
Zwingli und Luthei·. 

3. Prof. D, Fascher; Berlin (Humboldt-Universität): 
1. Der Gottesgedanke in der antiken Gesehiehts-. 

schreibung. 
2. Die soziale Frage. alS WeltprobLein (Festvor

trag). 

4. Oberkonsistorialrat D. Dr. med. Fichtrier; fle.rlin 
(Lehrbeauftragter an de.r thieofog.ischein Fiakqltät 
der Hlumboldt~Universität): 
1. Luther als. Seelsorgeif:. 
2. Luther als Patient. 

5. Prof. D; Hermwzn, Berlin (Humboldt-Universität): 
Theologische Probleme ~us Luthers Änti!npmer-. 
thesen. 

6. Prof. Dr. lloffmwirt, Halle (Laridwirtschaftl. Fa;. 
kultät der Universität): 
D.ie Bevölkerungsentwicklung ·und die Nah
rungsproduktioo der Landwirtschaft. 



'Pi·of. v·: Schott, Halle: . 
· · Zur Bedeutung wisse;nschaftsbheoretiscbe:r Fra~ 

gen für die Theo,1ogie (E' gemrn;rne, Be2'ieiochnuüg; 
Begriff). 

Abt Prof. D. Dr. -ph!.l. h. c. Stange, GÖttingen: 
Kre_uz und Auferstehu1ng. 

Prof. DI·. med. Urban, .Berlin (vd. med. Fakultät 
· der HumboJdt-Universität): 

D815 Licht und seine biologischen Wirkungoo. 

üfkrdem sind cingeila<len Prof. Dr. Bartning, Darm
adt, zu.einem Aheilldvortrag in de·r von ihm erbauten 

.. . . • ......... -Kfrche in Görlitz sowie zwei theolo-
. sehe Professoren aus der Oekume,ne, deren Aus
~d Efrneisegenehmigungen wir noch abwa·rten. 

Änderungen vorbehalten 1 

Den Schlußgottesdienst hat Hlerr Pfariier Stöß, Berlin, 
:übernommen. 

Anfragen sind zu richten an das Evangelische Kon.
;>ili: sistorium Görlitz, z. Hld. von Herm KonsistoriaJr.at 
~ lBeli S 2 „;,.Hunze , r 'ner- tr. 6 . 
:~ff" 
.~r~>· . 

l
~;;i'Nr.10) Buchanzeige. 

. , Wir .könITTe~ die erfreuliche Mitteilung machen, daß 
;t~.'neuerdings em Buch von D. l:füllmuth H.eyden er
~~! schie~en ist unter dem Titel „Die Evangelischen Geist
·{~, liehen des ehemaligen Regierungsbez,irkes Strailsund 
~;;_ Insel Rügen -". Diese Schrift gehört zum drit
~1,ten Band eines großen Werkes über die evaingelischein 
i: Geistlichen u111sere•r Kirchenprovinz von der Reforma
.'.iY tion bis zur Gegenwart. Dieses Buch liegt im Kon
:•:' sistorium für die Pfarrämte1· bereit und ist gegen 

1?: Entrichtung einer Unkostengebühr von 7,- DM zu 
~;!'beziehen. 

Das vorliegende Werk wurde im Auftr.ag des Kon
sistoriums Greifswald fertigges·tellt, nachdem. zwei 
Bände unter demselben Thema für die Regierungs·

. liezirke Köslin .. .und Stettin bereits seit Jahrzehnten 
veröffentlicht sind.. Es handelt sich um den Abschluß 

·· eines großen Werkes, dessen Fertigstellung sich im-
mer wieder, z. T. durch tragische Umstände, verzö
gert hat. Das Manuskript des dritten Bandes hat be
reits vor vierzig Jahren druckfertig vo~gelege:n; es 
wurde im Kriege vernichtet. Superintendent D. Hley
~en hat im Aiuftrage des Ev.a:ngelischen oKnsistoriums 
diese. Arbeit mit großer Liehe· nochmals durchgeführt. 

Es ist zu hoffen, daß im Lruufe der ITTächsten Zeit 
der bereits im Manuskript vorliegende iiesfüche Teil 
dCi:l Werkes gedruckt werden kann, und daß sodann 
der gesamte dritte Band 21ur Verfiiglllilg steht. Da es 
sich ·um eine für die Geschichte u;nseres Kirchenge
hiüs höohst a;ufschlußreiche und we_rtvolle Arbeit hllITT
delt, dürfen wir erwaxte1n, daß die Pfarre.r von obigem 
Anerbieten Gehra:uch machen und vor allem eine eint~ 
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sprechende Gemeinde~hronik einschHeßlich der Pe1·-
6on.alaingaben über die 'Geistlichen' und sonstigen Amt:S-. 
träger weitei-füha·eri. werden. 

Nr. 11) Betrifft: Patenbescheinigungen. 
' ' 

.Bei der Buchdruckerei Cad 't .ae s c h n er in Pa.1·-. 
chimjMeckl. ·sind Taufpatenbescheinigungien eJ"schre-, 
nen; wir empfehlen, sich ihrer 7Jlt bedienen und sie. 
von dort 2_\U. beziehen. 

Nr. 12) Hinweis auf Kirchlichen K~nstverlag . 

Der Kirchliche Kunstverlag C. Aurig, Dresden-Bla-, 
sewitz, Jiustinenstrai~e 2,- hat uns auf einige Neuerschei
nu1Tigen in der Verlagsarbeit (Kunstmappe) hingewie
sen ,und uns eine Anzahl von Prospekten zugesandt.
Wir haben eine Kunstmappe sowie die Neuersehei-. 
nungen dem J1mgmädchenwerk, Greifswald, Ka.rl
Marx-Platz 15, z11gelcitet, so daf~ jedem Interessenten 
Gelegenheit gegeben wird, dort Einsicht zu nehmfü1 
und Bestellungen beim Kunstverlag ,aufzugebex1; 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr.13) Grundlinien für die Ordnung des Amtes in der 
Kirche. 

Eva11gelisches Koiisistoriµm 
Pr. 10 638 

Greifswald, 
den 9. April 19'57 

Im Theologischen Konvent Augshu1·giscben Bekennt.,-. 
nisses versammel;n sich regelm~ßig Theologen ~u ei~. 
ner freien Arbeitsgemeinschaft, die ungefähr je zur 
Halfte aus der VELKD und aus iinde1'Cll Luthe1·ischen 

1 

Kü,chen und Arbeitskreisen stammen. Seine Arbeits.-. 
ergebnisse erscheirnen in den „Fiuldaer Rieften". In 
den letzten. Jahren hat er sich mit den theologischen 
Grundfragen, betr. Kirnhe, ~eh~de und Amt be
faßt. Das Ergebnis dieser ~müpungen veröffent-. 
liehen wir im Folgenden in Thesen, <lie iJil der näcb-: 
sten Nummer der „Fuldaer iilefte" durch Peter Bl"Üin,., . 
111er, Hlans Thimme und Karl F'.r.-iedrich Schmnann 
kommentiert werden soHen. .Die Thesen sind ilil de·r 
Absicht a,ufgestellt worden, die · Bes:ürinimg .auf die 
reohtliche ,und verfassungsmäßige Neuordnung unseres' 
Kircherit,ums zu :föi:der:n. 

Der Theologische Konveillt Augshurgischen Bekennt-, 
ntisses h_111t sich seit mehreron Jahren mit theologi
schen Grundfragen des kirchlicheri . Amtes und d-e•r 
kirchlichen Ord~ung beschäftigt (1951--1956), vgt· 
„I\uldaer Hefte" Nr. 5, 8, 9, 10). Er legt einige, ihm 
w.ichtig erscheine!Iide Ergebnißse semer Arbeit fo. den 
nachfolge1Tiden „Grundlinien für die Ordnung des Am-. 
tes in der Kirdre" vor. Daibei ihat er nicht die Ab-: 
sieht, alle. dogmatiSCJhen und kirchertrechtlfohe.n Pro..: 
hleme der OrdnU1I1g der Kirche :zii erörtern; er be~ 
schränkt sich he~vpßt auf 'sÖlcbe Richtlinien, die nB.c.h 
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seine1· Ubel"7le;\l.g.\llllg die1r theologischen Klärttng dienen 
:imd iln der gegenwärtigen- Lage besondere Beachtung 
erfordem. 

Es wird ~uffallen, daß im folgenden-das Wort „Ek
klesia" gebi·aucht wird statt „Gemeinde." oder „Kfr
che". Mit ,dem Wort „Gemeinde" odet' „Kirohe" 
vet;hinde,n sich 1eicht Gedanken, die dem neutes<ta
rrientlichen Begriff „Ekklesia" fremd sind. S~ sollte 
die Vorstel~ung, als ob ,;die Gemeinde" eine gleiich
förmige Schar von Ghriste:n wät'C, denen Amtsträget• 
beigegeben w1e.t·den müßten, nach Möglichkeit von 
vomihei1e.i!ll a.u~hlQ.Ssen werden. Die an einem Ort 
lebende EkkLesia ist schon in sich .selbst ein 1eibhaftes 
GefÜge von Dieinsten ,nnd Ambem. Es ist auch nicht 
möglich, zwisooen „Geme1nde" ,und ,,Kirche" so un
terscheiden ~u wo.ileln; daß man nur die. örtlichen Ek
klesien Gemeillldeit neruJ.f, die Bezeiclm,ung „Kirtcihe". 
aber für ein größeres Gebilde, das z. B. ein Land od·er 
eine Provinz 1umfaßt, vierwende.t. Die Vorstellung, 
als ob sich di>e „Kit1cihe" durcli. einen Zusammenschluß 
Von „Gemeinden" ·aufbaue, mußte ebenfalls ll'USg>C

schic>ssien werden. .Wir sp11ecihen dar.um von Ekklesia 
und Ekklesie:n, um schon im Sprachgebrauch anzu
deuten, daß diese Beg1dffe s·ootis mit ihren neuteS;ta
mentliohm Inhalten gefüllt sein 50llen. 

.. 
A.: Minister~um verbi, Ekklesia .Und Hirtenamt 

1. Alle Ordn.uing der Kirche muß der laut,eren Ver
kündigtmg dies Evangeliums und der i-echten Verwal
tung der Salrnamein,te dienen. Durch Wort und Sa
k1:runent rµft Gott seine Kirche ins Lehen und bringt 
sie· ·zur Fülle in ChriSto. 

I•. ! . 

2; Der Dienst, d;urch den das· Evangelium verkündigt 
:und. die Sakr.amente verwaltet wtn·den, ist von Gott 
selbst gestiftet ,und geboren. 

3. Die Weite1·g.a.be· des l'lettenden Wortes dad nicht 
eingeschrfün)d we1'11en auf de.n Dienst dessen, der a:uf 
G1-,und v<Jln Berufung '11nd Ordination das ministerium 
verhi in :der Fülle seinie.r l\unktionen öffentlich in der 
KiJ.',che vor der Welt ausüben soll. 

4. Die. Kirche dall'f die Berufung u:nd Ordinatiu11 
solcher Träger des minis-teri.um verbi nicht unterlas
sen. Es m,uß. abe1' ·geklärt werden, oh solche Bel"U
fung 11md Ordination durch praktiscihe Notwendigkei
ten, Zweckmäßi~keioo:n und Bedürfnisse veranlaßt is•t,' 
wie · sie etwa das .apostolische Ordnurngsgehot nach 
t.' Kor. 14 im A:uge hat, oder oh sie in der gleichen 
.W~i&e. von Gott gestiftet 'Uind geboten ist, wie das m.i
nisrerium verhi selbm: 

. 5. Die Apologie ·des Augshurgischoo. Bdre!n.ntnisses 
sagt dazu in Al'lt. XIII: „Milll.isterJum verbi · habet 
mll!llJd•atum De,i et ha.bet magruficas prorniss:iones . • ~ 

Si ordo hoc modo intelliga:tur, neque impositio.nem 
m an:uum . vocare. saerameintru.m gm veill;'Uir. Habet e.nim 
eoolesia.· mwndatti,tn Dei . de 00n11titrne.npis · ministris, 

quod ~ratissim:um esse nobis <lebet, quod scirnus Deu 
approhare ministerium illud et ad.esse iin° ministe · 
--: „Das Predigtamt hat Gott eingese:t.zt und gebote 
und hat he.rrliche Zusage Gotoos . . . W<eml man 
Sakraiinent des Ordens also versoohen wollt; so mö 
man auch das Auflegen d.er Hände oe.i;n Sakrame 
netntiren, den:n die Kirche hat Gottes Bef~hl, daß s' 
soll Pr~diger und Dialmnos hesteU.en. Dieweil n 
sofohes recht tröstlich ist, so wir· wissen, daß Go 
durch Menschen und diejenigen, so von Menschen ge.: 
wählt sind, predigen •und wirken will . . /' - Hier: 
wird gelehrt, daß in der gleiichen Stiftung und An-.'; 
ordnung Gottie~, in der ministerium verbi als solches 
beg.ründet ist, auch die Berufung :und Ordination 
begründet ist, die dieses miniisteri'um in der Welt und 
in der Kivche öffentlich und mit ungeteilter Kraft 
ausrichten solle.n. · 

6. Die, Frage, die auf Grund dieser Lehre der Apo
logie. unseres Bekenntnisses beantwortet werden muß, 
ist folgende: Wenn die Kirche durch Wort und Salma
mente geboren und erhalten wil'd, ist dann Berufung 
.und Ordination zur öffentlichen Aus·übutng des m.inl
stierium verhi eingeschlossen in dem gi:undlege:nden 
Auftrag 21ur Wm"tverkündigung und Sakramentsver
waltung selbst? Ist also die Berufö:ng Einzel;ner zu 
bevollmächtigten Bo.ten Christi a 11 e z e i t grundlegend 
für das Dasein und den Bestand d1er Ekklesia, so daß 
Dasein ·und Bestand der Ekklesia ·bi.s zum Jüngsten 
Tag Berufung und Ordination vor,aussetzen? 

Auf Grund de1· Heiligen Schrift müssen wir mit de1· 
Apologie unseres Bekenntnisses lehuen: Bemfung Ull1d 
Ordinati<11n von Missionaren :und Hirten geschieht kraft 
göttlichen Befehls und nicht ;nur .auf Grund prakti· 
scher Notwendigkeitein, Zweckmäßigkeiten und Be
dürfnisse. Lodern der auferstandene Herr dmch seine 
österliche Erscheinung. und sein gebietendes Wort J,ün
ger als seine bevollmächtigbelll Zeugen und Boten be
stellt, hat er gewollt, daß 'tmter .allen Völkern auf dei· 
Erde. ·und bis ans Ende d·er Weltreit solclJier BOten
'tmd Hiirtendienst getan wird. Durch die Amssendumg 
·seiner ersten Zeugen geMetet darum de·r Hierr sei!1er 
Kir·che, bis zum Jüngste1n 'rage Missionare und Hti1:reu· 
zu berufen, zu senden und zu ordi.nierein. DoourCh 
werden weder daa Zeugnis einrelner Christen noch· 
außerordentllche charismatische Gahein ausgeschlossen 
oder entwertet, sondern erweckt, fruchtbar gemacht 
und ge~rdinet. · 

7. We111n wJr lehren, daß das Amt des Missionars 
und Hiirtefl1 unmittelbar in Gottes··Berehl gegr.ü:ndeit ist, 
so soll damit nicht bestritte.n werden, d;aß die ge
schichtliche und rechtliche Ausgestaltung diC'SICS· Amtes 
sich auch nach pr.aktischen Gesiehtspunkten richten 
muß. DJe geschichtliche und tiechtlidre Gestalt diese&. 
Amtes ist daher wandelbar ,und kann nicht den An
spruch erhe·ben, sieh ll!uf ein göttliches Recht zu grüil
den. 



8_. Was- das Verhältnis- aiUlangt zwischen· dem 
urch ßel'Ufung u1nd Ord1ination übertragene<!), Amt 
s Missionars und Hirten einel'Sleits und der EkJdesia 
dererseits, so ist folgendes zu sagen: Seitdem der 

r dureh den Diemit seiner von ihm selbst bea:uf-
"~ten Augein~ugen. seine. E~klesia ins IJeben gern~ 
n. hat, ist .das· Vorha:ndensein dieser Ekklesia mlt 

. ren A.mtem; Di~nsten. uncl le~d·igen Gliedern di-e 
·· oraussetzung dafür, daß Missionare und Hirte!?- be
qfen, gesaJndt und oiit:Hniert ·werden. Solche missio 
_t daher ein Tun, in welchem die sendende Ekklesia 

a1ls Ganze 111.ach Maßgabe ihres gliedhaften Gefüges 
hll!Ildelt. Aueh insofern ist diese Ekklesia Vora:usset-
2'ung für die Berufong und Ordination der Boten 
(llir.isti, als nur durch den in ihr. geschehenen Dienst 
~ .W<>rt .ood Sakrament die Gaben erwe.ckt wei:den, 
.<lie ein Gemeindeglied daizu geeignet mac~, daß es 
ium Missionar ode,r Hirten berufen und ovdfoiert wird. 
Es wäre aber falsch, wenn man diesen S.aohverhalt so 
verstehen wollte„ als oh die Ekk1esia das. Amt des 
Missionars und- Hirten unmittelbar aus ihrem pneiuma
tis:chen Wese.n he:raussetze, so wie sie andere Dienst~ 

erhöhten Hermi her als .. Lebensäußerung seines 
geistlichen Lei.bes empfängt, . Wenn die Ekklesia ei
mm Missionar auss-endet oder eine:n Hirten eiinsetzt, so 
tut sie das im Geh<>rsam gegen das .Gebot ieles B!er1"11, 
welches :nicht nur das niinisterium verbi als s.olcbes 
&ondel.'n gemde auch solche Send•ung und Ordination 
gebietet. We:I1111: die Ekk1esia sich Rechenschaft dar
über gibt, warum :sie geeignete GI.ieder ·auswählt und 
al5 Missionare un~ Hirten aussem;let, so muß sie sfoh 
dabei da1~auf beziehen u.nd· gi~ünden, daß Jesus Chri
stus selbst bei seiner österlichen Erscheinung durch 
sein sendendes Wort Apostel zu· seinen· Zeug,en und 
Boten bestellt hat. 

. In solchem Rückbezug erweist sich jeder örtlichen 
Ekklesia, daß das Wort Gottes als apostolische Bot
~chaft von aiußen zu ihr gekommen und nieht v.cm ihr 
ausgegange;n ist. Diese1· Rückbezug führt zurück auf 
die vom Herrn selbst ausgesll!lldten Boten, durch deren 
Zeugnis die Ekklesie:n. ins Leben gerufen wurden, die 
nun ihrerseits im Gehorsam gegen das Sendungsgebot 
des Herrn Missionare und Hirten berufen, s-end~rn und 
einsetzen. · 

· 9. So steht in der Fülle der drus W>0rt d,es Herrn 
verkündigenden Gaben und Di~1i;;te das primäre und 
grund1egende ministerium ve.rbi, d·!llS nicht al1ein jetzt 
und hier als charismatische Gabe durch den erhöhten 
Herrn im Gefüge seines geistlic'hen Leibes erwe.ckt 
wird, sonde11n. das zugleich von einer g,e.schfohtlichen 
Tat des Herrn in: der österlichen Zeit vor Pfingsten 
lind von dem Dienst der in ·der Geschichte stehenden 
Apostel herkommt und dur.oh geschichtlich voll'7JGge1ne 
Sendungsakte der Ekklesien bis· zu uns gekommen ist. 

10. Dieser Tatbestand muß die Bestimmlling des 
Verhältnisses VOln Ekklesia und dem Amt des Missio
nars und Hirten Rechnung tragen. In dem Mitein-
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andt;.r _von Ekklesia und Amt soll nicht nur zur" Gel
typg komme:n, daß· die Kirche ste.ts durch das ihr 
vorgegebene apostolische Wort geboren wird und lebt 
und durch ihr Dasein Voraussetzung ist für Berufung 
und Ord•Lnation von Missi01Uare:h und .Hirten, vielmehr 
muß auch die_s ·zu.r Geltung .kommen, daß. das rnt~ 

tende. Wort des Herrn nach seinem Willen durch dfo 
göttlich gestiftete missio von Boten und Hhien zu 
allen Me~sehen bis in die f,ernsten Winkel der Erde 
dringen µnd dureh alle Zeiten hindurch bis zuni Jüng
sten '!ag . in öffentlicher . Aus.i).bung erhalten werden 
soll. Darum müssen wir gel'.ade um des gru:ndlegen
den Charikten; des ,Wortes willen innerhalb der Ek
klesia unterscheiden zwi&chen Hierde und Hirte und 
der Tätigkeit des Hirten, der die Gemeinde mit W-01,t 
und Silkrameint weidet, eine grundilegende Funktion. 
für Dasein, Bestaind und Wohlsein der Ekklesia zu.er
kennen. 

B.: Die örtliche Ekklesia und ihr Hirte 

1. Die Ekklesia als das Gottesvolk des Neuen Bun
des ist aus allen Völkem der ganzen Erde gesammelt. 
Sie ist daher nicht mehr wie im Alten Bunde an ein 
bestimmtes Land, eine bestimmte Nation und an he:. 
stimmte Orter gebunde,n. 

Die Ekklesia des Neuen Bundes lebt aber notwendig 
in örtlich umgrenzten Bereichen. In ·diesem Sinne 
spricht das Neue Testament z. B. von der Ekklesia 
Gottes, die in Kminth ist. Die Notwendigkeit einer 
solchen Umgrenzung hat ihren Grund in der Tatsache, 
daß die Glieder der Ekklesi_a sieh kraft der Stiftung 
Christi regelmäßig um W01i und Sakrament zum 
Gottesdienst versammeln. Der Dienst ·an Wort und 
Sakrament, insbesondei:e Seefäorg.e und Kirchenzucht, 
yerlangt übersehbare Verhältnisse. Auch die brüder
liche Verbundenheit, die für die GHede:r der Ekkfosiia 
eine Äußerung ih11es geistlichen Lebens i-st, betätigt 
aich in erster Linie unter denen, die a:n eä1I1em Orte 
zusammenleben. 

Doch repräsentiert dieSIC örtlich umgrenzte Ekklesia 
stets die allumfassende Christenheit. Keine ör1:liche 
Ekklesia besteht isoliert von den anderen Ekk1esien; 
örtlich begrenzte Ekklesien stehen 1:1ntereinander in 
Gemeinschaft. In besonderer Weise ist die örfüche 
Ekklesia in Liebe·verantwortlieh für die Ekklesien, die 
<ihr „Nächste," sind. 

2. Die. örtliche Ekklesia hat kraft ihrer Zugehörig
keit zum Leibe Christi An teil an seinen Gnadengaben 
lind lebt des Auftrages, diesen Gaben in ihrer M.itte 
und zum: Zeugnis in der Welt gebührenden Raum zu 
schaffen. Sie ist beteiligt an der Berufung und Sen
dung der Amtsträger und hat deren Dienst .anzuneh
men uind an Gottes Wort und dem Bekenntnis zu 
prüfen. 

3. Die örtliche Ekklesia bedarf j1edoch des berufe
nen minister verbi divini, der si1e als für Hirte mit 



'\Y~rt _imd Sakräme:nt ·weidet. Kraft sein.er Berufung 
(V':okai:ion und O'l'dination) ·hat der Hiirte VollmMht 
:ürid ,Auftrag, das Evangeli~, Öffentlich zu V'erkündi
gen, die Sakrarne:nte ZLL verwalten, Sünden zu verge
~:;ii oder zu behalten, Seefäol-:g.e zu üben, aii der Aus
hHdung der 15c~dft~ und bekenntnismäßi~en Lehre 
de.r Kirche verantworfli'rli mitzuarheit1e1n, falsche Lehre 
zi.i ver~·erfon tind für di1e iiechfo Auswahl und Best.el
l~ng von künftigen Tl;äg~m1 des· H~rtenamtes besorgt 
zu ~in. Kr~ft seiner Eill:!i·~ti~ng (Installatio1n) übt e.i· 
diese Vollm'acht im· Umkreis der örtlichen Ekklesia 
aus, an die. e1~ gewioesen ist. In ili1· nimmt er die 
gei~tliche Verantwortung eines H!irt.en für aHe kirch
lichen DielIIJSte wahr. Iri di~,s.em Umk11eis trägt er 
auch die Verantwortu;1g für die missiona:rhc:he Ver
kündig.uing des Evangeliums an Nichtchrist•en. · 

4. Der d·em Hirten in seiner 011dination .aufgetra
gene Die1nst geschieht in V1erantwortuing für die ge
samte Christenheit. Aus dieser Vera1ntwortnng isrt: der 
Hiirte auc;h durch eine linstallation für eine örtliche 
Ekk1esia nie entlassen. Darum d.~rf ·er sich auch sol
chen AufträgC1I1 ~icht 1entzi.0ehe:n, die n.icht •1mmitlelbar 
in .sei:nen örtlichen Hirtendi1emst eingeschlossen, so.n
dern für eillle ·Gemeinschaft rneh11erer Ekklesie:n er
ford1erliC:h sind .. Jedoch wird er sich davor hüten, in 
ein fremdes Amt zu greifon. 

5. Wo der Hirte sdne Ekklesia mit Wiort und Sa
kra.ment weidet, ist er allein an den Auftrag gebun
den, dein er dureh die Ordination vom Herr:n empfan
gen hat. Jedoch darf solche geistliche Selbständigkeit 
des Amtes den Hirten nicht zu fleischlicher Selbst
herrlichkeit V·erführ1en. Viielrnehr wird er sich leiten 
Ias\Sien durch _das Wort des Apostels: „nic;ht daß wfr 
Bierren sdein über euren Glauben, soindertn. wir sind 
Gehilfen eurer Freude" (2. Kor. 1, 24). Darum niul~ 
der Hiirte darauf hCdacht sein, daß die Ekklesia Gottes 
seinein Dienst willig und foeudig auf:ne'hrnen UI1Jd ilhn 
dara.n fürhittei,nd tragen kann. &hon die g'Ottesdienst
liche Salutatio weist hin auf diese gieiistlic:he V.erbun
den'hei t zwisehe1I1 der Ekklesia und ihrem Hirten, in 
welchei· sich. die Mitverantwortung der Ekklesia · für 
den re·chtein Hiirtendienst kundtut. 

Wo es sich tim Ordnungen und Beschlüsse handelt, 
d1ie sich nfoht unmittelbar aus der Stiftung Christi er
gehen, ka:nn der Hirte nicht al1ein entscheiden, son~ 
dem bedarf dazu einer Zustimmung der Ekkfosia. 

6. Wegen der Verschiedenheit der geistlichen Ga
bei1 kann nicht .erw.artet wierden, daß j0eder Hiirte alfo 
Funktionen seines Amtes, i.nsbesonidere di:ejenigoo, die 
vome:hmlicih über die örtliche Ekklesia hinausweisen, 
in gleicher Weise auszuüben vermag. Dennoch soll 
jeder Hiirte cf.er Fülle seines Amtes eingedenk bleiben. 
Anderers•edts soll die Ordnung der Kirche unter Be
rücksichtigung de,r verschiedenen Gaben die Möglich
keit :ziu solchen Ausgestaltungen des Hirtenamtes bie
ten; iln den.en jene über di.e örtliche Ekklesia hillaus
we.isendein Dienste zur Wirkung kommen; 

· 1· .. _;_-.• _ ... 
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C.: Die Gemeinschaft der örtliche;n Ekklesien, die~_!?. 
Bischöfe .und Sy.noden ~ 

' ';' . .~~ 
1. Keine örtliche Ekklesia best.eht für sich allcui·;i 

(vgl. B, 1). Alle örtlichen Ekklesien, in denen dai;;p 
Evangelium lauter und !'ein verkündigt und die Sakr.a~ --~ 
mente stiftu;ngisgemäß verwaltet werden, s:tehen unter- :i! 
einainder. in Kirchengerneinsc.haft. Solche d-en Erd~ ~t 
heis umspanl!lende Kirchengemeinschaft ist vom We-~~ 

.• ,; . . ,, ' -,:;1 
sen der EkkleSila unabtrennbar. An ihr festzuhalten,,~ 
und 1sie zu pflegoo, ist darum allen örtlichen Ekklesien ·;~ 
mit der Notwendigkeit eines göttlichen Gebot•es be- 1 
fohlen. Der vornehmste Ausdru2k dieser Kirchenge~ :~ 
meinschaft ist die verbindlich ausgesprochene und tat.: 
sächlich voll2iogene Abendmahlsgesellschaft. 

2. Dii;: Kircfüengemcinschaft örtlicher Ekklesien, . die 
in engerem oder weiterem Sinne benachbart sind, be.
darf übe.r die Regelung der A:be.ndmahlsg·erneinschaft 
hinaus e.i:ner bel'londeren konkreten· Ordnung. Auch 
diese OrdnU111g muß dem ministerium verhi dfrnen 
(vgl. A, 1). Es ist daher immer wieder zU: prüfän, 
ob eine solc'he Ordin:urtg diese ihre Aufgabe erfüllf urid 
wie, sie verbessert ~erd·en ka:nn. Obwohl diese·. Ord~ 
nrung durch ihre Bezogenheit auf das ministeri!u,m verb~ 
einer eillldeutigen Norm unterworfon ist, läßt sieh füre 
Gestaltung im eilllzelnen nicht aus einer Stiftung Chri
sti oder aus .apostolischen W;eisu.ngen ableiten. 

3. Mit ·der örtlichen Ekkf.esia bedarf ihr Hlirte eiines 
tröstendein, 'helfenden und. notfalls auch warnenden 
und 21uc"htübenden Hiirten~ und Wäd1terdienstes. Sol
chet· Dienst der visitatio muß auf Grund des Wortes 
Gottes ·und dureh konkreten Vollzug des ministerium 
vcrbi (Mahin:wng .und Tröstung; Zuspruch der Verge
bung und notfalls ihre Versagung, Prüfang von Ver
kündigU111g und Lehre, Dbung g.eistliCher Zucht) vor
genommen wei•den. : . Die konkret geordnete Gemein
schaft oonac;hbarter örtlicher Ekklesfon bedarf daher 
eines übe~g~mei,ndli~hen ß.iirtenamtes, das den örföchen 
Ekklesien Uind ihren Hirte;q di.ent. Diese Gestalt does 
ministerium verhi wie siie auch im einzelnen ge
ord.net sein mag - nennen wir das o.berhirtlich:. 
bischöfliche. Amt. 

4. Für die. kirchenrechtliche Gestaltung des ober
hirtlich-hischöfllche.n Amtes im ei,nrelnen hat die Ek
klesia. kein s~e bindendes Wort Gottes. Doch ·muß 
darll!uf geachtet werden, d.aß dieses Amt in der ·rooh
ten Weis·e i:n das leibhafte Gefüge der Ekklesia einge.
ordnet wird. So weinig wie irgendein anderel'l kiirch
lic'hes Amt darf dieses obe11hirtliche Amt in selbstherr
liehe Isolier.ung geratCIU; es steht vielmehr immer in 
Beziehung zu anderen ~mtem und Dien'Sten, die fü:r 
das geistHche Leben der Ekklesia Verantwortung tr.a
gen. Andererseits d~rf aber auch die Selbständigk-eit 
und Vollmacht, die jedem Träger des ministerium 
verhi in seiner Amtsirnsühung zukommt (vgl. B, 5), 
bei der Gestaltung des oberhirtliche.n Amtes nicht be
einträchtigt werden, sondern muß ~era_de im Bliek auf 



bes.onderen Aufgaben dieses Amtes zur Auswir
ng kommen. Wo in erster Linie repräsentative 
nktionen dieses Amt prägen, liegt eine beklagens
rte Entstellung vor. 

'Die Funktionen des. <>herhirtlichen Amtes weisen 
rauf hin, daß es von einem ordinierten Geistlichen 
hrgenommen werden soll, als dessen Amtsbezeich
ng im Einklang mit einer weitverbreiteten Dberlie
rung am besten der Nam,e Bischof gewählt wird. 

5. Wenlllgleich die örtliche Ekklesia mit ihrem Hir
.n an de.r Vokation und Ordination zum ministerium 
erbi verantwortlich beteiligt ist, so soll doch k-eiine 
rtliche Ekklesia in dieser für den Bestand der Ge-

tkirche en~cheidenden Aufgabe für sich alle.in 
. del:n. Darum roll der Bischof .als Träger des 
Ü:bergemeindlichen Hirtenamtes an Vokation und Or
dination in entscheidender Weise beteiiligt seiin. Die 
bischöfliche Verantwortung besteht neben dem Dienst 
cler visitato (vgl. C, 3) vornehmlich in der Sorge ffü· 

.•. Zurüstung, Prü:fmng und Auswahl zukünftiger Hirten 
?nd für delll Vollzug ihrer o~dination. 

6. Wenin .inan frngt, wie groß die Zahl der benach
Barten örtlichem Ekkiesien sein soll, die in einer ge
.fueillsamen Ordrirlrig ·unter einem Bischof stehen, so 
wird man zweckmäßigerweise :aie beiden wi·c.htigsten 

unktionen des Bischofs, Visitation und Ordi:nation, 
·rz;ugrundelege.n. Der Bereich, in dem dies·e Funktio
nen noch mit der nötigen Sorgfalt wahrgenommen 
~erden können, dürfte etwa bei 200 bis 300 Pfarr
s.tellen liegen. Wir nennen diesen Bereich dren Spren
gel. Au,s dem Gesagten ergibt sich, daß diejMigen 
4,mtsträger, welche gegenwärtig in einem solc.hen Be
reich die bischöflichen Funktionen tatsächlich wahr
nehmen, die Amtsbezeichnung Bischof führen sollen. 

. Die Durchführung . dieser Grundsätze wi~d .auch eine 
Kiärung der Frage erfordern, inwieweit sofohe .Ämter 
wie das des heutigen Superintendenten (Deka11JS) an 

,. der Ausübung oberhirtlicher Flliilktionen beteiligt s1nd. 

7. W>ie im einzelnen die Wahl eines Bischofs ge
ordnet wird, bleibt dem Ermessen der betreffenden 
Ekklesien überlassen. Doch soll bei der Wahl eines 

. Bischofs kein Sprengel für sich allein handeln, sondern 
sich dabei von henachharten Spreng.eln und ihren Bi
schöfen helfelll lassen. Auch der Bischof steht in ei
ner dem Wesen der Kirche entsprec:hencfon Gemein
schaft mit seinen Nachbarbischöfen; er soll in seinem 
Amt nicht allein gelassen werden up.d daher auch der 
Beratung, Tröstlllilg ·und Mahnlllng durch Nachbar
bischöfe nicht entbehren. 

8. Die konkrete Ordnung der in einem Sprengel 
verbunde111en Ekklesien bedarf noch ande11er Inhalte 
als sie mit der bischöflichen Visitation und 011dinativn 
gegeben sind. Es ist Ausdruck der Gemeinschaft und 
ein Gebot der Liehe, daß jedenfalls innerhalb eines 

Sprengels die Mapnigfaltigkeit. gottesdienstlicher 01:~;:; 
nungen in eine.m festumgrern~ten Rahmen ge1-e~lt ist. 
Ebenso sind andere Ordnq~gen erforderlich, die für 
ein größeres Gebiet gemeinsam gegeben we.rden soll
ten. Solche kirchlichen Ordnungen eines Spnengels 
kön1nen nur im ·Konse:rn5U,S mit d·en in einer Sy11Jodc 
zusanimengefoßten ÖJ'tlichen Ekklesien festgesetzt 
werden. 

9. Der re.chten gliedhaften Einfügung des Bischofs
amtes in die Ekklesia (vgl. C, 4) entspriCht auch die 
Zuordn'l!Jng von Bischof und Synode. WenitJgleich der 
Bischof dort, wo er die Funktioinen des ritlnisterium 
verbi unmittelbar ausübt, in der Selbständigkeit diieses 
Amtes handelt, so hat die Synode doch ihre eigene 
Verantwortwng für di~ Gestaltung des kirchlichen Le
be;ms, i;nsonderheit für die Erhalt~ng und 1"1echte Aus~ 
richtung ·des ministerium verbi. ·Für da;i Miteinander 
von Bischof und Synode gelten die gleichen · Grund
sätze wie für das Miteinander von örtlichen Hlirten 
und örtlicher Ekklesia (vgl. B, 5). Darum hat die 
Synode auch eine Mitverantwortiing für die geistliche 
Amtsführung des Bischofs. Häretische Bischöfo muß 
sie in Gemeinschaft mit den. bekerintn,istreuein Nach~ 
barbischö:ßen abweisen. Die Frage, ob es den der 
Synode zukommenden Aufgaben entspricht, daß die 
Träger des oberhirtlichen Amties ihr ais Mitglied.er 
ange:hören, bedarf sorgfältiger Prüfung. 

10. Darüber, wie das Verhältnis des Bii;chofsamtes 
z.ur kirchlichen Verwaltung geordnet wevden soll, las
seh sich keine bindende11 Bestimmungen aufstellen. 
Damit jedoch das geistliche Amt des Bischofs in einer 
lebendigen Nähe zu den ihm anbefohlenem örtlichen 
Ekkleisien und Hirten bleibt, sind in der gegenwär
tigem Lage vor allem zwei Gesichtspunkte zu be!l!Ch
ten: Der Bischof muß mit den äußeren und inrueren 
Verhältnissen der Ekklesien und ihrer Hirten :hi1tläng
lich ve1·traut und darnm an der kirchlichen Verwal
t.ung verantwortlich beteiligt ·sein; andererseits muß 
er von solche'Il Verpflichtungen und Bindungen frei-

. gehalten werden, welche die geistliche Selbständigk~~:it 
und personale Ver.antwortung seines Amtes bedrohen 
oder ihn über Gebühr seinem Sprengel entziehen. - .. 

11. Es kann praktisch notwendig sein, daß be~ach~ 
harte und duvch besundere V1er:hältnisse miteinander 
verbundene Sprengel mit ihren Bischöfen die in ihrem 
Ge:biet geltenden Ordnungen i:n einer gemeinsamen 
Synode be.ra.te111 und .beschließen und sich einer ge
meinsame.Jll Verwaltung bedienen. Dabei sind sie :ru~cht 
notwendig an hcutig·e oder frü:ht;re territori.ale GTen-
2ien gebunden. Auch solche größeren Kirchengebilde 
dürfen sich 111ic.ht abschließen, so;ndern müss1en he~ 

strnbt s.ein, über ihrein. Bereich hina.us der Gemein
schaft dC'l' Kirchen sichtbaren, auch rechtlichen Aus
druck zu vedeihen. 



Nr.14) Die Erneuerung der Universität Greifswald 
und ihrer Theolt>gischen Fakultät 
im 16. Jahrhundert. 

· Hellm,uth Heyden 

Mit dm· Wiederaufrichtung der Univfü·sität Greifs
w1dd im Jahre· ·1539 beginnt die Geschichte ihrer evan
gdischen the,ofogischen Fakultät. 

Es ha,tte von Anfang an kein sonderlich günstig,er 
Stei·n über d·er Greifswaldei· Hochschule gewaltet. 
Kau,m war, sie durch Papst KALIXT III. .am 29. Mai. 
1456 gestiftef "wordeh, · als sie, schon ein paar Jahre 
danach; durch die Ermordung ihres Mitbegründers 
'und Förderers Heinrich RUBENOW (t 31. 12. 1462) 
in ihrem Bestande erschüttert wunle. Der Mord an 
RUBENOW beleuchtete di,e z.errütt,eten V.erhält1nisse in 
de•r Stadt und .ftin der Universiüit. Sowohl im Rat .als 
auch im Lehrkörper der Hochschule waren tiefgrei
foqde Spaltung·en schon länge11e Zeit vorhanden ge
wesen, die wie e1n Feuer unt>CJ.' der De,cke geschwC.lt 
batteni; das 1462 zum Ausbrnch kam. In den beiden 
darauffolgenden Semestern (Sommer und Winter 1463) 
sind Immatrikulationen nicht verzeichnet.! Es ist 
1lnzt1:11e'hmen,. daß die Wirren, die mit der Ermordung 
RUBENOWs eins•etzten, die zur Tötung der beiden 
Bürgermeister Dietrich LANGE und Nicolaus von der 
OSTEN führten '.u;nd mehrere Profossomn zur Flucht 
veranlaßten, geordnete Inskriptionen verhinde·rten. 
Vielleicht aber hatte unter dem Eindruck dieser Ge
walttaten überhaupt d·er Zuzug neuer Scholaren aus
gesetzt. Daß die Kund•e von dien Vorgängen in Greifs
wald auswärts nicht ohne Wirkung blieb, reigt die 
gering,e Zahl von achtzehn Immatrikulationen im Som
mer 1464. 

In dein achtziger Jahren entstand ein mehrjähriger 
Streit zwischen dem Collegium maius U!Ild .dem Col
legium minus der Artisten. Zwei Dekane befehdeten 
sich gegenseitig wegen der. Einführupg der neuen Pa
riser Lehrweise an der artistJ.sche.n Fakultät und 
schlossen Lehrier u,nd Student.en, dfo ihnen nicht ge
horchen w1ollten, au.s. 2 Um die gleiche Zeit brach 
ein Schisma im Rektorat aus. Beide Rektore111 inskri
bierten Studeinten, 3 der eine neun, d1er andere drei
\tndzwa:nzig, „quia propter differenciam, qoo ~uit in 
lttniversitate, et eius famam i:n locis circumviciinis 
pa;11;ci .ad. "halnc ttniversitate.m confluebant". 4 Einen 
T!iefätand st.ellt das Jahr 1485 -dar. Es wurde111 nur 
drei StU;denfo1n neu aufg·enonimen. Es war ei:n Pest
ja,hr. Einen gewissen Auftrieb 1erhielt die Universi
tät 1498 mit einundsiebzig und 14'99 mit einundlilellfl.
zig Imm8itrikulationen. Er geht a:uf die Beruf:wng des 
berühmten Rechtsleh11ers Peku,s RA VENNAS ll!n die 
juristische Fa;lmltät :zurück, den Herzog BOGISLA W1 
X. für P0;mmer!n bei s,einer Rtickkehr a,u11 ·dem Hieili
gen La,nde währ.end seiner Anwieseruheit i111 Italien ge
woooe.n h8itte. Aber schon im Sommer 1500 saink di-e 
Imrna,triku,lllltionsziffor a:uf .achtrehn. 

Sehr, :ungÜJilstig für die Entwicklung der Universität 
wirkte •sich die Nähe Rostocks und später Frlljllkfurts 
a. d .. O. aus .An sich war die Lage Gt"Cifswalds inioht 
unvorteilha,ft. Die Stadt lag im Zuge d·er großen 
West-Ost-Verkehrsstraße FLmder.n-Lübeck-Dan.zig 
-Kö:nigsberg-Riga„ Nach den skandinavischen Län
denn war der Weg über dfo Ostse•e offen. Die Uni• 
versitäts:in8itrikeln des 15. und 16. Jahrhunderts wei:. 
sen detnn a;uch eine nicht gm~ unbeträchtlich~ Zahl 
vori Stu,dß!Ilten a,us den nordJschen Staatie;n und Städ~ 
ten, au~ Schweden und Dänemark, aus Holstein •ullld 
Westfalen, .a:u~. Livlallld, .aus Hamburg 1und Lübeck auf, 
welche den Weg naph Greifswald f;tnden. Nach· Sü
dein führte von dem benachbarten Stralsw1d eine alte . . ' . 
Hee,rstr11;ße über Tri:bse•es, W•are:n, Havdberg n.ach 
Ma,gde~u,rg und weiter ins Reich. Auf ihr sind, zahl
reiche Pommern im 14. JahrhLLndert nach Prag und 
seit 1409 na,ch Leipzig gew.!lnd·ert, um hier ·- vor
zugsweis1e - Jura, zu studieren. 5 Es war ja nicht 
etwa, .so, daß erst mit der Begründ.u,ng der Universität 
Greifswa,ld hierzulande. das Studieren ,aufkam, auieh 
tra! kein~swegs zu,, was der pommersche Chronist 
Thomas KANTZOW, vo;n seinen Landsleuten schrfob: 

„Es (das pommersche Volk)· helt wenig oder nichts von den 
Sludiis und fryen Kunsten, Damm hats auch nicht viele gelerter 
Lewte, wlewol es sehr feine Ingenia hat, ... ire Gedanken stehe! 
nhrn nach etwas zu werben."6 

· W,arum aber s-0llte nun ·nicht auch mancher umge-
, kehrt den Weg aus dem Tumern des Reiches in dire 
Stadt .am Ryck gehen? Gewiß hat 1:11.a:n diese Hoff
DU!ng gehegt, als die Universifät gegründet wurde. 
Aber sie, erfüllte, sich nicht. Der Zuzug a,us der Mitte 
und dem Sii,den blieh immer .nur spärlich. Rostock 
und Frankfurt ,a. d. 0. fingen den größten Zui1trorn .a:b. 
Aber sk :zoge111 a,uch manchen P.ommern in ihre Mau
ern. Sehr deutlich wird das an dem Jahre 1506, in 
welchem die Vi~driina :iin l!'r~nkfurt a. d. 0. gegründet 
wurde. Es ließen sich ihier fünfundd·reißig Pommerin 
immatrikulieren, in RostQck im gleichen Jahre zwan
zig Pommem, wahrepd GneifswaJd nur insgesamt 
fünfu.nddrtCißig InJSkriptio,nen zu verzeichnen hatte, 
von deine,n zwö)f a,u.f Vorpommern und neun. auf Hiin
terpommern entfielen. Der bequeme W.asserw~g auf 
der Ode,r voo Stettin aus ließ .auch künftig viele Stu
denten 11;ns Hinforpomniern Frankfurt gegenüber der 
Heimatunive.rsifät dein V:orzug geben. 

Zu, Elnde de·s 15. Jahrhunderts werden die ersten 
Anfänge des Humapismus an der Greifswaldier Hoch
schule s!ichthar. Männer wie die Artisten Joha.nn 
VUST 'und Joha;nn SARTORIS übertrugen sie von 
Lingen in Westfa.len.7 Ebenfalls aus Westf.afon stamm
te der W,ainderlehrer Hiermll!lln v. d. BUSCHE, d-er von 
1502 bis 1504 in Greifswald römische Klas,s.iker er
klärte. Einer &einer Schüier war Johann BUGEN
HAGEN. Etwas später, 1514, wurde Joha:n1nes HADUS 
allfl Bremen an der Universität DOOJent fü,r klassische 
Literatt~r. Er war in sd:nen Ta,gen .als a:usgemichne-



r J.ateiniseher Di'Chter bekannt.B Eine Eintragu;ng in 
as Dekanatsbuch der Artisten 1521 nennt als Büche·r, 
ie gelesen und erklärt wurden, u. a. Cioeros „De 
fficiis" und „Cato maior", Sallusts „Bellum Jugur
hin;wn", Vergils „Georgica" und ERASMUS von Rot
rdams ,,Ep~stolar.um conficiendarwn formula". Au
rdem, was i.mme1:hin bemerkenswert ist, gaben die 

rtisten ein „Elementale intmductorium in Iitteras 
raecas".9 Trotz dieser Zeugnisse über das Vorha:n
ensein humanistischen Geistes karrn VQ'.n eirier allge

'meiinen Aufgeschlossenheit für das neue Bildungsideal 
oder gar von einer grundlegenden Eingliederung der 
humanistischen Gelehrsamkeit in den Lehrbetrieb der 
Universität nicht die Rede sein. Die Hochschule be
hielt ihr mittelalterlich-kirchliches Gepräge und die 
Schola,stik als Grundlage ihrer Wissenschaften. Darum 
kann es atich nicht weiter auffallen, daß die huma
nistischen Gelehrt•en in Greifswald immer nur kurne 

· Zeit verweilten imd der Wechsel unter d.en Dore.nte1n 
der a,rtistischen Fakultät außerordentlich häufig war. 

Mit dem Ja,hre, 1524 brechen zunächst die Eintra
gunge,n in die Universitätsmatrikel ab. Sie beginnen 
ei'st wieder 1539 bei der Neueröffnung der Universi-' 
tät. Die drei dazwischenliegenden Blätter sind her-· 
ausgeschnittein, als der Artist Peter GRUEL -- der 
1520 Ratmam:n wurde - die Matrikeln und sonstige 
Bücher der Akademie in Verwahrung nahm und auf 
dem Rathaus unterbrachte.10 Ma:n hat, wohl mit Recht, 
vermutet, daß auf den herausgeschnittenen· Blä,ttern 

'" weitere. Immatrikulationen verzeichnet gewesen sind'. 
Daß noch nach 1524 Inskriptionen erfolgten, ist si
cher. Bartholomäus SASTROW aus Stralsund berich
tet in seiner Lebensbeschreibung, er sei 1528 in Greifs
wald depo:niert worden, habe Georg NORMANN als 
Präzeptor gehabt, des Studierens sei es allerdings nicht 
allzu viel geworden, denn er „hette die Pferde und 
darauf spatziiren zu reuten . . . und .auf der Stadt 
Dörffer zu fa,hren lieber" gehaht.11 In dem gleichen 
Jahre begehren Antonius REMMELDING und andere 
juinge Mönche in Elde.na, zum Studium n.aieh Greifs
wald geschickt zu werden.12 Auch wel'den bei Ver
haindlu:ngen mit dem Rat der Stadt, bei Testamenten 
ulnd Rentenverkäufen noch bis 21lllil Jalhre 1538 Rektor 
ulnd Do-renten der Universität erwahnt, ebenso, wie 
Nachrichten vo·rliegen, die darauf schließen lassien, 
daß aln dem kleinen Artistenkollegium unterrichtet 
wmden ist.13 

Immerhin wird es zutreffen, wienn 1539 Antonius 
WALTHER in d31S Deka!natsbuch der Artisten einträgt, 
daß fast .alle Vodesung·e.n' an der Akademie in mehr 
denn zwölf Jahren vel'Btummt ( conticui~nt !) gewe
sen si:nd.14 Dbereinstimmend führen das die Zeit
gdnossen und spätere Kritiker auf die Ungunst der 
Zei tem - inimria und culpa temporum - zurück. Es 
sind damit die Wi.rre'h g~meint, welche mit dem Ein
dringen der reformatorischen Bewegung au.fbrachen 
ulnd das Laind erschütterten. Noch 1561 bezeugt der 

Geineralsuperintendent Jacob RUNGE in seiner Lei~ 
cheinpredigt auf den -bereits oben g~nam:ntem. Petel" 
GRUEL, es seien in' der Zeit, wo dieser Dozent an der 
Universität war, heftige Di~kussinnen und Ausein:run
dersetzurngein „de r,eligione" in Greifswald entstanden;. 
die meisteill Schulen seieü wegen des unsicheiren Aus
galngs der eingetretenen Veränderungen nicht wenig 
gefährdet wordein und viele gelehrte Männer wären 
von Greifäwald abgewgein. BALTHASAR erwähnt aus 
einem Brief des Hlistoriwers Friedrich GERSCHOW. an 
·den Gemeralsuperintendent<CI1 KRACKEWITZ, es hät• 
ten die· run sich heilsamen, aber doch turbulenten Zei
ten der Reforma:tiOlll, die Universität nicht unbeträcht
lich in Mitlddemschaft gewgen, so daß sieb die Schai· 
der Lehrenden und Lernenden 7ierstreut hätte.15 Vo:i; 
allem wird es richtig seiin, was BALTHASAR schreibt: 

„daß, wenn ja die Päbstisch gesinne0ten junge Leute , .. zum Stu
diren Lust hatten, sie (die Väte•) selbige doch setbst nicht ge• 
trauet a.uf die Universität nach Greifswald zu schicken, aus 
Furcht, sie möchten von der schon überhand· nehmenden ver• 
meinten Lutherischen Ketzerey verführt werden,"'16 

W:ie stark die Furcht vor der .luthelischen Ket7lerei 
iln der Tat war, schildert CRAMER sehr anschaulich: 
Der Abt Ewald SCHCNKEL aus Eldena ließ .1528 .aus 
Deveinter in Holland einige Mönche holen, aus denen 
~r einen Stamm junger Gelehrter heranbilden wollte, 
welche die lutherischen Lehren bekämpfen sollten. 
Unter ihnen befand sich auch der he.reits erwähnte 
Ainto1nius REMMELDING. Sorgsam mußte der Ge
leitsm~nn darauf achten, die Städte zu meiden und 
auf Umwegen durch Dörfer und über das platte Land 
die Mönche naich Eldena zu verbringen, „weil nun zu 
der Zeit die lutherische Lehre schon e~ruen g110ßen An
hang ill1 den Städt~n hatte". Namentlich !UJng:ing ma:n 
Rostock, wo sich bereits 1523 lutherische P11ediger ge
reigt ha:tten. Aber auch Greifswald galt als vom 
„lutherischen Irrthumb" infiziert. Darum schlug der 
Abt die Bitte der Möuche, sie hier studiereln zu lassen, 
wie früher erwähnt, ab.17 Selbstverständlich trug zu 
dem Verfall der Greifswa1der Universität auch bei,. 
daß der Ruf Wittenbergs seit LUTHIERs Thesenan
schlag viele anzog. In Wittenberg haben in der Zeit 
von 1521 bis 1546 etwa 156 Pommern studiert. 

Die l'eformatorische Bewegung war in Greifswald 
nicht ·mnbekannt ge:blieben. Zwar sang ma:n noch 1525 
in Sti•alsumd ein Loblied auf Greifswald: 

„Gripswolt, du bist erenrik, 
Gar selten vintme dyn gelik, 
In Gades Bade;n to strieden. 
Loff und ere bistu wert! 
By Gade woltu blieven." 18 

Nach dem „Kfrchenbrechen" in Stralsund 1525 wa
ren die meiste:n Pdester und Mönche nach Greifswald 
geflüchtet, wo sie sich sichCl" wähnteu. Weil Greifs
wald als festes Bollwe1•k der alten Kirche galt, darum 
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stellte man a:U!eh ihier bis 1529 Verhöre über die 
Stralsunder Vorfälle in dem Pmreß des Oberkirch
herrn Hiippolyt STEINWER gege~1 den Rat der Stadt 
Stralsund IJin. Die Mehrzahl der ProresS<Oren .an der 
Universität stand zn der Sa-ehe LUTHiERs ablehnend,19 
ebenso der altglänbig gesinnte Rat, der j1ede reforma
torische Regung 'Ujllte1'tlrückte. Schon um 1524 dür
fen .wir 1solche reformat01iscbe111 Regungen vermuten, 
den.n in diesem Jahre •erooidüen die Bürgerschaft, 
insbesonde·re die Gewerke, die Einsetzung citn·es Zwölf
märnnerkollegiums, welches den Unterschlagungen, Be
trügie1'!lien ·UJnd der Vietter:nwilis.chaft in der Stadtver
waltung ein Ende machte. Es war aber .allg>emein so, 
und darum gewiß auch in Greifswald, daß im Unter
sc'hied von dem altgläubige,n Rat die Gew1erke de1· 
kh'chlichen Neruernng zuneigten. AmJS,erdem haben wir 
die Nachricht, daß sich in je/Ilen Jahi-en Vfoko BOLE 
auf die Seite der Gewerke stell1Je und sfoh da:be.i als 
;,gut evangelisch, als fleißigiem Patron der ev:angeli
schen Prediger" gab. Freilich ließ er, als er 1525 das 
Ziel seines Ehrgeiws en,eieht hatte u1nd Bürgernmister 
geworden war, die Maske faU.en und „wurt den evan
gelischen Predigern so foindt, als er zuvor freundt ge
wesen".20 Im Sinne des Hiumanismus und des Lu.
thertums wirkten zu dieser Zeit i.n der Stad·t mehrere 
Männer, fr.eiilkh mehr im verborgenen, nämlich die 
Artisten Peter SUA WE u1nd Hiermann BONNUS,21 die 
inH Johann AEPINUS und Antonius GERSON in 
Stralsund in freundschaftlichem Verkehr standen. Sie 
waren bis 1528 im GreHswald 'llnd überlie:ßerten ihren 
Hfü1ern, wie Jacob RUNGE in seiner „Br.evis designa
tio" 22 bekundet, „dementa purioris doctrin!IJC". 

Am 1fi. JuJ.i 1531 hielt Johann KNIPSTRO, der in 
Stralsund :nach 1525 das Kii'chenwesen in evangie
lischem Sirune aufgebaut hatte, in St. Nicolai ?Ju Greifs
wald, von doo, Gewerkien gerufen, die erste twange
lische P1iedigt. Am Allerheiligientage (1. November) 
w111rde die let1Jte l\fosse im Dom gelesen, die übrig•Cln 
Kirchen folgten in der Beseitigung der katholischen 
Zeremonien. Uber Erwarten 'schnell wat· die Einfüh
mng der neuen Lehne vor sich gegangen. V® ir
gendeinem Auflehnen des Katholizismus in Greifswald 
später hören wir nichts, im Unterschied etwa von 
Stettin, wo 1539 darüber geklagt wird, daß die Be
ginein heimlich Wallfahrten nach dem heiligen Blut 
in Wilsinlllck und Sternberg ve1·anstalten.2s Ebenso 
hielten Ln Stralsund noch 1546 altgläubige Priester 
·„water und brot und riosencr:antz", 1556 mußte hier 
KNIPSTRO die Brj.gittiner~nnen, die in St. Katharrruen 
wohnten, ermahnen, „se scholden Gadess Wortt .anhe
men". Bewichnend ist auch, daß 1539, also viernehn 
Jahre nooh A!nnahme der Reformation, in Strals~d 
ein aJngesehener Bürger, der Ratmann UIIld Kirchenvor
steher am. St. Marie:n, Niocolallil BAUMANN, den Aus
spruch tut . „Maria were de :rikeste im hemmel und 
woll de averste up erden".l!4 

Von doo Professor·en in Greifswald wa1.1e,n einige 
schon vor 1531 ams dem L·ehramt geschiedoo. Peter 

GRUEL war, wie frühei· ve1merkt, Hatmann gewor 
den, awch der Jurist Johann OTTO und der Artis 
ErasmUIS HiOLTHUDEB. wandten sich „weldlichen Ge. 
schäften" zu, dieSier wurde Bürgermeister und jene~ 
Advokat.25 Wiichman:n KRUSE, der Theologe, stad~ 
1532. Er stellte kurz vor seinem Tode verbittert 
fest, er sei seine·r Kirche durch die Martiner bera:uh 
worden.26 Der Jurist Heinrich BUKOW: sprach irr 
seinem Testame:rnt 1537 von den Neugläubigen nur a~~, 
von ei:ner „pestifera secta Lu:therana",21 der Juris 
Hlenl!liing LOTZE, zugleich Pru.pst an St. Nicolai, hatte, 
wohl schon 1531 die Stadt verlassen. 

Bei der KirchenvisitatiQrt in G11eifswa.ld am 9. Juni 
1535 war festgestellt wm'tlen, , d:.i;ß „die personen to 
lesend·e, ok _die auidienten noch nicht v-0rhatnde11". 
sind. Daniit ist der Verfall der UII1iYensität dokn~i 
mentiert}B Im Jahre 1539 kiennreieh:nen Rektor u111d 
Deka~ der Artisten diesen Verfall gleicherwdse mit 
dem lateinischen „collapsa'·': „ac.ademia oollap.~a" und 
,,studia collapsa".29 Thomas KANTZOW aber nennt 
Greifswald „kume ein Scheme einer universite<ten".30 

Auf dem Landtag zu Trep\ow .a. d. R. am 13. und 
14. Derember 1534 wurde der Beschluß gefaßt, in 
Pommern die Jte:formation einzuführen. Thomaq 
KANTZOW, hat dafür die klassisChe Formulierung 
~egehen: 

„Dat men schal aver dat. gantze laut dat hillige evangelium' 
lutter und rem predigen, und alle papistrie und ceremonien, so 
wud<ier Got weren, afdon,"31 

Schon bei den Vorv•erhimdlungen am 6. und 7. De
~ember zwischen herzoglichen Räten und Theologen 
wie Johan!n: BUGENHAGEN, Johann KNIPSTRO, Chri- . 
stian KETELHUT und Paul vom RODE, dann ,aber 
auch .auf dem Landtag selbst kam die Frage n.ach 
dem :Schicksal der Universität zur Erörtemng. Einig ·. 
war man •sich darirn, die Hiocpgchule nach dem j.ahre
langen Verfall wieder neu aufzurichten. über die 
Stätte, wo das zu geschehen 'hatfJe, ging.en die Meinun: < 

~im a:useinarnder. Die Theologen sprachen sich für 
eine Verlegll!Ilg nach Stettin a:us, da.S ihneu güI11Stiger 
als Greifswald zu sein schien. Ohne Frage hatte 
Stettin in den letzten Jahrzehnten G11Cifswald an Ein
wohnei;za:hl erheblich überflügelt und es auf etw.a 
12 000 Einwobinier gebracht, während Greifswald noch, 
nicht 10 000 zählte. Es lag zudem mitten im Lande ·• 
und war für Scholaoren ,aus .West- und Ostpommern 
in g1eiCher Weis·e bequem zu errefohein. Auch mochte 
bei diesem Vorschlag der Gedanwe mitsprecheltl, durch 
Stettin der Abwanderung pommerscher Studieiiendeor 
nach Fr!l!Ilkfurt a. d. 0. Einhalt gebieten zu können
Namentlich aber hatte Stettin an Bedeutung gewonnen; 
nachdem Herzog BOGISLAW. X. es 1491 zu seiner 
ständigen Residenz erhoben hatte. So war Stettin in 
vielem „eine herrliker stat" als Greifswald. 

Die her~lichen Räte widersprachen dem Plan und 
äußerten in ih11Cm Gutachten vom 7. De7Jember, „da• 



ie stelle derselben ·zum Gripswalde hlie.ibe, anfiesehn, 
as.sie (die Universität) da fondiret und bestetiget, 
uch nit rungelegen ist". Auf dem Landtag selbe.r 
am ein neuer Vorschlag zutage, nämlich „in einem 
licher.. Fürstecn:tume" eine Hiochschule zu unterhal
alten, also in Vorpommern und in Hinterpommern, 
iese in Stettin und· jene in Greifswald. In Stettin 
· llten die reichen Präbenden der beiden Stifter St. 
arien urnd St. Otten mit denen .der Pfarrkirchen 

· ereinigt UJnd von Ihren Eim,künften die Universität 
.'rhalten werden, 

„darvan man doctcor.es und rnagisters 'halten kante und sunst 
ernit Lectoria, Liberien und andere gute Gelegenheit sein". In 
reifswald wollte man Nutzungen und Einkommen von St. Ni

:olai der Universität zu.wenden ood die Hochschule in einem der 
Stadtklöster unterbringen. Doch kam der Landtag zu kedner end
gilltig.en Entscheidung. Die Frage der Universitätsstätte blieb 
offen: ,;Wat alsden in Verwandlµng der Stelle vor gut angesehn, 

:'wmen sik alsilet. m. g. h. weten zu holden",32 

Wohl noch auf dem Landtage selbst war Johann 
· BUGENHiAGEN mit der Abfassung einer Kirchenord

nU!Ilg beauftragt worden, die im Fruhjahr 1535 er
~s·chien. Sie stellt als :notwendig J.reraus, „eyne gude 
volle Universitet aJntorichten", v,ermeidet aber, .anzn

. geben, ob sie in Greifswald oder Stettin ihre Stätte 
· haben soll. Sie rät, da es schwerhaltein wird, sogleich 
··eine „gB1ntre" Universität zu schaffen, sich zunächst 

mit einer „ringer Universitet", einem PädaJgogium, 
nach dem Vorbild von Marburg oder Rostock zu be
gnügen und sie in ein oder zwei Jahren zu begr'iijnden. 
Als Lehrpersonen schlägt sie vier Profe:ssores artium, 
zwei Theologen und zwei Juristen vor. Der Professor 
primarius artium soll der Leiter d~s Pädagogiums 
sein, wie überhaupt der huma!nistische Charakter der 
künftigen Anstalt besonders .betont wird, denn 'es soll 
a:n ihr la:teiinis·che Grammatik und die Lektürre der 
lateinischen Auto.ren OVID, TERENZ, CICERO und 

' VERGIL, auch Dialcctica und Rhetorica getrieben wer
den. Geringe Wertung rerfährt die Medizin. Einei· 
.der Artisten, so er dessen geschickt ist, „mach ock ynn 
der Medicina wat lesen". Es ist auch an reine grie
chische Lektion gedacht. Einer drer Thoolog·en soll 
hebräisch,~ Grammatik lesen.83 

Bei den Kirchenvisitationen, welche BUGENHAGEN 
im Frühjahr und Sommer 1535 ini Lande hielt, kam 
die Universitätsfrage er:neut zur Erörterung. Im An
fang April weilte BUGENHAGEN mit den herzog-. 
liehen Räten Jost von DEWITZ, Jacob WOBESER, 
Rüdiger MASSOW, Nicola!us BRUN und dem Kander 
Barfholomäus SUA WE in Stettin. Die Visitatoren 
w~ßten, daß man hier allgemein drer Visitation mit 
Mißtrauen begegnete. Um den Rat für die Sache der 
Universität günstig ~u stimmen, versicherten sie ihn 
und ihre Stadt des besonderen W,ühlwollens des Hier
rogs: 

„Nadem s. f. g. de stat vor ein kleinot holden und 
alle tit vor gut achtet, wert vor gut angeseen, reine 
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universitet uptorichte,n und darto dat capittel to s. 
Otten legge.n." 

Der Rat antwortete. sehr kühl: 

„De un!versitet wurde vele uprors Ul!lder so groter 
gemein geber,en, willen sik aber des wider bere:den."; 
Die Visitatoren erwider1Jen, wegen der Gerichtsgewalt 
über die Studenten werde der Hler:zog sich mit dei· 
Stadt „woJ vorgliken". Im Visitatio:nsabsehied :wer
den die Domkirchen v·on St. Marien ·und St. Ott,elll 
der Verfügung des Hierzogs vorbehalten „mit der ver
trostung, i. f. g. werden die gerechtikeit und jerlike 
Einkomen derselben an eine universite't oder derglei
chen stiftu:ng "ZJU gemeiner furderung i. f. g. landses~n 
gnediglich wenden" ,34 

In Greifswald fertigten BUGENHAGEN, Jost von 
DEWITZ, Nicohus BRUN und Nicolaus van KLEMP
TZEN unter dem 9. Jrrni 1935 einen Visitationsre~ß. 
aus, der hervOl'heht, daß in Greifswald „eine ·confir-. 
merede universitet" ist. Da sie aber verfallen ist, 
soll man zunächst ein gutes Pädagogium schaffen, in
dem die Schulen der Stadt zu einer Stadtschule ver.., 
einigt werden, an welcher die in Greifswald vorhau.., 
denen fünf Pädagoge,n weiteriehren. Zunächst möge 
man sich mit drei Klasselll genug sein lass1en, zu denen 
später zwei weitere hinzukommen könp.ten. Dann; 
bei dieser erweiterten Schule, sollten mit Htilfu des 
Hierzogs zwei Rechtsgelehrte zu öffentlichen Vorlesun
gen bestellt werdein, der Superintende:nt von Greifs
wald ·sollte viermal wöchentlich theologische V01rle
sungep. halten. Bedenklich war, d~ß die Visitatoren 
die Güter und Einnahme;n des St.-Nicolai-Stiftes, wel
che einst für den Unterhalt der Universitätsie,hrer be
stimmt waren, dem Kirehenkasten zuwiesen. An sich 
war diese Maßnahme. bel'echtigt, weil mit der Einfüh-

. rung der Reformatiolll St. Nicolai seinen Charakter als 
Kollegiatkirehe und seine Verbindung mit der Uni
versität verloren hatte. Freilich wurde damit der 
Universität i'hre finamzielle Grundlage zu einem we
sentlichein Teile entzogen. .Ausdrücklich hebt der Re
zeß noch he1·v-0r: „Disse Schole schal . . . eine Schole 
edder Universitet overal beten und beholden alle. pri
vilegia Universitatis, pmmotiones etc." 35 Bemerkens
wert ist, daß den Abschnitt über die Universität im 
Rereß BUGENHiAGEN mit eigener Hand geschrieben 
hat. 

So war mit den Visitaüonen in Stettin irnd Greifs'
wald tatsäehlich der Plain, zwei Universitäten in Pom
mem aufzurichte.n, wieder auf die Tagesordnung ge
kommen. Einige Monate später ist abermals die Rede 
davon. Herzog BARNIM IX. erinnert in einem Schrei-; 
hen vom 12. September 1535 die Ritterschaft daran,, 
daß, wie überall im Reiche, so auch. in seinem hinter
pommerschen Lande die Aidli@en eine Erziehung in 
guten Künsten sehr nötig hätten urnd er darum -: 
neben Greifswald - die Begründung einer Hiochschul\e 
in Stettin in Aussicht genommen habe.36 



.„ We.der aus dem Plan, zwei U:niversitäten zu schaf~ 
fon, noch aus dem V:orschiag, di,e Stätte der Hoch
schule von· Greifswald :nach Stettin zu ver1e~en, wurde 
e.twas. Immerhin enhielt Stettin 1543 ein Pädago
g(um, das sich im Laufo der Zeit -zu einer zwdtein 
Lande.sUJnifversität entwickelte und 1667 als . sofohe 
unter dem Name111 „Ca1•oli.num" erscheint. 

Es setzte sfoh der Gedanke, in Grieifswald die alte 
Universi~ät wieder zu eröffoen, durch. Erstaunlichcr
weJ.,s,e geschah d!IS schon 1539, .a}SIO :nur erst fünf Jahre 
nach der A:nnahmc der Reformation, obwohl die Kir
chenordnung davor gewarnt !hatte, „ynn der yle ... 
anthofangien". Nach der Verieinbaru,ng über dk Lan
desteilung vom 21. Oktober 1532 lagen V1erwaltung 
und Erhaltu1ng de,r Universitä.t Greifäwalid dem Für
sten oh, welchem d,er Wolgaister Laindesteil zu.fiel.37 
Das war PHILIPP I. Er war es da:na1 p,uch, welcher 
die Hioehschule wieder aufzurichten anfing. Wir ha
ben darüber keine landesherrliche Verlautharung über
liefert. Daß sie abe1· ergangen ist, kann wohl aus 
einer Notiz bei CRAMER 38 ge&chlossen werden: 

„Auf solche Instauration.hat der Rector Academiae eine Inti· 
mation angeschlagen, darinnen er des Iöblici1en Hertzogen Wohl· 
tat hoch rühmet,' und die Jugend und jedermenniglich zur Dank· 
sagung vermahnet", 

Es scheint die Eröffnung der Hochschule ohne. so.n
de.rliche Feierlichkeit vor sich gegangen zu sein. Man 
begnügte sich mit ein paar poetischen Ergüssen. Der 
Artist Magister Benedict KITZMANN ve.rfaßte eiin 
Gratulations·carmen an den Herzog und Magister 
WALTHER ein lateinisehes Gedicht. Auch über die 
Vorbe.reitunge:n ~ur Eröffnung sind wir <lhne Nach
richt. Wir wüßten gel'IIl etwas über die Verhandlun
gen mit dein auswärtigen Profes1>01'en, die man nach 
Greifswald berief, ebenso darüher, wie man in und 
außerhalb Pommerns die 1bev01'Btehende Neueröffnung 
der Universität hekainntmachte und wie man für den 
Besuch der Hioohschule geworben hat. Es ist mög
lich, daß in den während des letzbe,n Kriegie..i verla
gerten und in Abgang gekommene.n Beständen des 
Universitätsarohivs darüber Näheres zu ermitteln ge
wewn wäre. Wh habein lediglich die Eintragungen 
in die Universitätsmatrikel von der Hand d,es ersten 
Rektors, des Mediziners Amb1,osius SCALA, ~nd in 
das Dekanatshuch der Artisten von der Hand dies Ma
gisters Antornius W ALTHIER, die beide he,sagen, daß 
nach dem Verfall der Universität PHILIPP I. „coepit 
instaurare academiam et studia", u;nrc:I zwar „circiter 
festum Martini", also am 11. November 1539.39 · 

Das ~kariatsbuch der Artisten nennt als Profo11so
ren: „Amb1,osius Sca.la, artis nwdicae doctor, iiecoor 
.academiae, JoaI11nes Otto, Stettinensis1 dootor iuris 
utriusque, Joanrnes Knibstrobius, ad tempus co:ns;ti
tutus a principe. professor theologia.e, cui haud multis 
mensibus post suffoctus est veJJJerabilis vir dns. Nico
laus Glooseni:us, licein,tiatus theologiae, mgr. Antooiua 

Walther.us, Rhena:nus, mgr. Benedictus Kitzmail'll, 
Sfuttineinsis, ·Paulus Thomae, Coslineruslis". Das Ver 
zieichnis läßt erkennen, daß die Hochschule zunächs 
noch in einem gewissen Zustandie der Unfertigkeit sie 
befand, daß mwn sie „ynn der yle" hergerichtet hatte 
Joh8.11llles KNIPSTRO ist nur „ad tempus" zum Leh • 
rer besteilt, da der Stadtsuperintendent von Greifs 
wald, dem die Kirehenoridnung und der Visitations, 
rereß die theologis·che Lektur zugedacht hatten, n~c . 
nicht vorha!Ilden war. Erst einige Monate später kann 
die theo1ogische Professur ordnungsmäßig besetzt wer•. 
den, als GLOSSENIUS „praepositus Gryphiswalden
sis" geworden war. Die drei höheren Fakultäten ha
ben nur je einen Pmfessor, die Artisten d1-ei Prof·es
soren. Doch schoin 1544 hat die juristische Fakultät· 
zwei PrQfessuren, die artistische fünf.4.0 Zeitweise' 
le'hren hei de,n Juristen auch drei Dooenfon, bei den 
Mediziner!I1 zwei ·und bei den Artisten sieben, so im 
Jah1ie 1559.4.1 Die Statuten der Universität von 1545 .. 
setzten fiir die Theologen, Juristen und Medi7liner je 
drei Pr-ofessuren fost, für die Artisten acht 4.2, ohne 
da(~ aber diesie Zahl imme·r e.r1iei,cht wurde. 

Bemerkenswert ist, daß gegen früher die Zahl der 
Juristen niedrig.er ist. .Bei der Begründung der Uni
versität 1456 werden fünf juristische Downten ge
i1annt. Im allgemeine.n wurde· diesier Status bis 1524 • 
gehalten. Der Charakter der mittclalterliehietn Kirche 
als einer Rechtsinstitution nötigte ~u eioor .starken 
Bevorzugung der Jurisp1mdenz auf den Univier.s.itäten. 
Aber auch das Emporkommen der Fürsfonrilacht seit 
der Mitte des 15. J!llhi;hunderts begunstigte die vor
zugsweise Beschäftigung mit dem Recht, schuf doch 
Bogislaw X. bei seinen Staatsrefo,·men clie Anfänge 
eines eigenen Beamtenwesens. Er berief in größerer 
Zahl einheimische Adlige und Männer von ausw.ärts 
zu Staatsbed.ienstetoo, von denen er Rechtskunde ver
langte. Zudem woUte er gegenüber dem kirchlichen 
Recht und der Gerichtsbarkeit der Archidiakone die 
Rechtshoheit des Staates aufrichten u:nd stärken. Durch 
die Berufung des Petrus Ravenna, von d-cr schon !Obein 
die Rede war, gedachte er vor allem das römische 
Recht in seinen Landen heimisch zu machen, wlis ihm 
allerdings lllicht völlig gelang. Mit de.m Abbruch des 
mittelalterlichen Kirchenwesens du,rch die Reforma
tion fiele;n die Gründe für eine Bevorzugung der 
Jurisprudenz großeillteils hin. Auffallend ist aÜich die 
geringe Wertu~g der Medizin. fäe Kirchenordnu;ng 
von 1535 hatte überhaupt keine be&ondere. Professur 
für Medizin vorgesehen, sondern es als alJ,Sll.ieiche!nd 
erachtet, wenn einer von den Artisten, so er dazu ge
schickt war, „yntn der Medicina wat lesen" we1·de. 
Für die Medizin als Wiiss·einschaft hatte die. Zeit kein 
rechtes Veretändinds. Die Hleilkunst stand. noch sehll' 
im Banne der Astrologie. Selbst PARACELSUS war 
von astralisehen Einflüssen überzeugt: „:(Ylehr denn 
der halb Teil der Krankheiten wird vom Firmament 
regiert". Diagnos1ein stellte. m~ noch weithin au;f 
Grund plaine.tarischer Ahhängigk~iten. Uherdies galt 



ie .. Medizin als Hia1ndwerk. Vor allem W1lrde die 
· ätigkeit der Wundärzte so beu1·t1eilt. föe hatten daa·
m keinen Zugang zu den gelehrten akademischen 
i•aden. Gainz im Zuge der Zeit und im Sinne der 
efonnation aber lag das starke Vorherrschen. de1r 
'eben freiiein Kü1JSte und damit des HIU.Inanismus, 
em von Alnfang . !litl in Greifswald reichlich Raum 
ewä'hrt wu.rde. Davon wird f[loch später die Rede 
in, ebenso von der Theologie. In den neuen Leihr-

.· örper der Universität trat VOIIl den ailten Dozenten 
ur Johainnes OTTO ein. Er waf· noch im Fe,bruar 
539 Generalofficiail des Kamminer Bischofs gewe
n, 43 hatte sich daliln aber offenbar dem Luthertum 

ugewandt. Ein anderer Dozent der alten Univ.ersi
ät, der Artist Erasmus HiOL THUDER, wurde 1544 

in die. Zahl der Prnfossoren ~.ufgenom-

Mit großer Genugtuung vermerkt das Dekanats
buch der Artisten, daß im Jahre 1544 die Sitte der 
Magisterpromotion wieder aufgdebt ist.45 Hiierzu hat
te kurz vor seinem Tode Erasmus von MANTEUFFE~, 
der letzte katholische Bischof von Kammin, die Li
centia gegeben. Er war also gemäß der Verfassung 
der alten Oniversität, solange er .noch im Stiftsbezirk 
lebte, trotz ·seiner Ablehnung der lteformation Kanz
ler der Akademie geblieben. Seirne N!!chfolger, die 
evangelischen Bischöfe Bartholomäus SUA WE und 
Martin WEIHER sowie die Titularbischöfe aus dem· 
l:Iierwgshause haben 111ach ihm das Kanzleramt inne

ge'habt und jedesm~l die von alters her übliche Li
zenz für Promotionen erteilt, indem sie für den Akt 
der Promotion eine,n. Vizekanzler bestellten. Nach
dem 1637 datS pommersche Hlerwgshaus ausgestorben 
und El~Q.st Bogislaw von CROY, ein Neffe des letzten 
pommerschen Hierzogs, BOGISLA Ws XIV„ die Ver
waltung des Stiftes und die Würde eines Bischofs er
halten hatte, versah dieser das Kimrellariat der Uni
versität. Als er 1653 abberufen wurd1e und Brandfü1-

·hurg in den Besitz des Kamminer Stiftes gelangt wac, 
wurde dem schwedischen Statthalter das Kanzleramt 
an der Universität übertragen. Prokanzier war hin
fort der vorpommersche Genieralsuperinte~dent.46 

Unter großen J?eierlichkeiten, .in Anwesooheit des 
Hie·r"Zog.s, ver&ehiedener Doktoren, Magistri, Adliger, 
der beiden Bürgermeister und des Rat'es der Stadt, so
wie. zahlreiche.r Bürger fanden am 8. Dezember 1547 
die ersten Doktorpromotionen statt. Zu Doktoren der 
„sacre theologiae

1
" promovierten Joil:umneii KNIPSTRO, 

der in diesem Jahre der Rektor der Universifät war, 
Alexander DUME, ein Schotte, „liberalium artium 
magister", welehe,r Pastor an St. Jacobi in. Gr1eifswald 
war und nun Professor der Theologie wurd,e, und An
drie.as MAGERUS, 1542 berufen .als Profossor der 
Philosophie, seit 1547 auch der Theologi.e, der 1552 
Erzie'her der Söhne PHILIPPs I. wurde, und später 
nach Wtittenberg ging, wo er 1557 starb.47 Einen Tag 
späte.r promovierte. übrigens Jacob RUNGE, „libera-
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lium artium bacularirns, Stargardiensis, professor pu
blicus", 'zum Magister in der artistischen Fakultä.t, ein 
Mann, der bald als Theologiepvofosaor und Gene1"al
superintendent dem Lande se.hr nützliche Dieillet'e lei
sten sollte. 

Die Immatrikulationen 1539 hatten am 16. Novem
ber begonnen. Es wurden 88 Studenten .imskribiert.48 
Von ihnen stammten 'l.JChn Studenten aus Stettin, rue.un 
aus Greifswald, vier au.s Stralsund, 'j-e drei a'lllS Stolp, 
Stargal'd und Pasewalk, zwei .aus Greifenhagen, je 
einer aus Anklam, Barth, G1·immen, Wolg.ast, Gollnow, 
Köslin, Rügienwalde, Falkenburg, Lauenburg 'Ullld Py
ritz. Von den außerpommerschen Lä,ndel':n kamen 
einige aus Danzig, Königsberg, Posen, Zwickau, An
germünde, Lübeck und Rostock. Doch ließ die. Zahl 
der Ostpönimern bald erheblich nach, 1540 waren es 
fürrf, 1541 elf. Schon bei den Vähandlungen in 
Treptow a. d. R. 1534 hatte. man der Frage des Nach
wuchses für das Studium Beachtu.ng geschenkt. Im 
sogenrunnten „Avescheit" 49 war vorgeschlagen word,en; 
es sollten aus jeder Stadt ·zwei .Bürgerskinder, .aus 
größeren Städten vier, zum Studium g,eschickt werden. 
Die Kir.chenordnung von 1535 hatte sich diesen Vor
schlag zu eigen gemacht.50 Auch war .auf dem La11d
tag .angeregt worden, es möchten die Fürsten vier arme 
Adlige auf staatliche Kosten studieren lassien.51 Außer
dem sollten von den zwöH Präbende,n des Domstiftes 
Kammin sechs als Beihilfen für das Studium ver
wandt werden. Junge Leute mit einem Mindestalter 
von 15 Jahrein sollten von· den Einkünften der Prä
benden zehn Jahre lang Stipendien erhalten. „Wenn 
se sik aber im Studio nicht helde:Ii tmd Studerens he
fliten, schole:n se darvan entsett,et werden .. " 52 Eine 
inte.ressaJn:te Schilderung gibt CRAMER,53 wie BU
GENHiAGEN bei der Visitation des Klosters Eldena 
am 10. oder 11. Juni 1535 REMMELDING u:nd an
deren jrnngen Mönchen die Mittel zum Studium in 
Wittenberg vermittelt. Auch bei den Kirchenvisita
tionen wurde der Fürsorge für den akademischen 
Nachwuchs alle Sorgfalt zugewendet. In G11eifswald 
bestimmten am 9. Juni 1535 die Visitatoren, e;; soll
ten die Kastenherren die Pächt.e oder Zinsen, die zu 
einem Lehein g,ehören, in dem Falle freistellen, daß 
jemand, der Patron eines Be.nefiziums ist, einein Sohn 
oder „einen sons dochterkind hedde, deck studieren 
wolde". Demselben sollten für das Studium die Ein
künfte .zugekehrt werden.54 Bei der Visitation in 
Grimmen 1536 wurde veror:d!net, daß die Lehen ein-
zelner oder v-on Geschlechtern mit ihren Einkünften 
dem Kirchenkasten zufallen sollten, falls einer von 
d0en Geschlechter~1 „buten der statt studiret", solle man 
ihm für die Zeit des Studiums aus dem Kirchenkasten 
etwas zu. einer „mögelike.n hulpe" zukommen lassen.55 · 
In Tribsees verfügten die Visitatoren am 22. Ju.li 
1536, daß, soweit etwas a:n Kaste.ngeld übrigblieibt tmd 
entbehrt werdeln kann, es Bürgenskindem, die z,uµi 
Studium geschickt sind, gegeben werden soll.56 Der 
Visitationsrezeß von Barth am 20. Juli 1536 nennt 



den Sohin einer Witwe aus Barth, Ewald HORNSCHE, 
der zur Zeit studiert. Die Visitat011en wollen, daß 
ihm acht Gulden des Jahres als Beihilfe gegebein wer
den. Darüber Mnaus sollen die Kirchenvorsteh~r dar
auf Bedaicht nehmen, etwas zm· „erholdung unser uni
versiteten" beizutrage:n, insonderheit solchen Bürgers
kindern etwas zum Studium zu;zuw1enden, deren Vor
fahren sich durch Stiftungen für die Kirche verdient 
gemacht !haben.57 Das Verzeichnis de1· Jmmatriku
lie.rten von 1539 läßt erkennen, daß IIlach den in der 
Kirehenordnung und bei den Visitationen .aufgestell
ten Grundsätzen, aus den eimielnen Städten Bürger
k,.inder zum Studium zu schicken, verfahren ist. 

Eingehend beschäftigen sich auch die Generalsyno
tlen 1551 :rund 1556 mit der Frage des Studiums .. föe 
Landstände werden aufgerufon, die Jugend 7JU!m Stu
iHeren anzuregen. Die Pasto1•en soUen alLe Viertel
jahr die. Schulen examinieren, um zum Studium zu 
„reizen", au.eh die Gemeindei1 fleißig· ermahnen, ihre 
Kinder studieren zu lassen, und zwar 2ffitnächst „in 
dieser Lande Universität", um hfor das Fundame,nt 
zu. legen „1nicht allein in lateinischer und griechischer 
Spraehe und .andern artibus diciendi, sondern .auch in 
den für:nehmsten Stücken der rechten Philosophie 
uud Mathematum,. samt dem Aiifang in höheren Fa
kultäten", damit sie hernach auf foemden Universi"
täten desfo . besser ih1,e Studien fortsetzen könnren. 
Die Fürsten urrid Städte werden gebeten, Stipendien 
Zt\ stiften.58 Geraten wird,. bei der Vergebung von 
Ämtern in Staat und Kirche Landeskinder, die in 
Greifswald studiert haben, vor den „Umlauffiern" zu 
bevorzugen. 

Da die Einkünfte der G1ieifswalder Kanonikate 1539 
fortgefallen waren, hatte di·e Univei-sität nur geringe 
Hebungen aus Dörforn und Renten aoo Testamenten.59 
In .den 50er Ja]rnen werden die Klagen deir Downten 
über geringe Besoldung oder üher da,s AusMeiben des 
Salariu,ms immer häufiger. Oft wechseln daher die 
Hochschullehrer zu anderen Universitäten hinüber. 
Nicht selten sind Lehrstühle meiuiere Jahl'le :unbesetzt. 
Besonders drückend war die Notlage der Artisten. 
Sie hatten keine Nebenämter. Dagegen he1ZOgetll di·e, 
Jüristen Nebeneinkünfte als herzogliche Consiliarii 
oder Stadtsyndici, die Mediziner als Stadtphysici u.nd 
die Theologen als Geistliche. Diese Nebenbeschäfti
gungen nalimen die Dorenten oft so stark in Anspruch, 
daß im Universitäts-Visitationsrereß V10m 20. April 
1578 gemahnt wird; es möchten die Profes:soren nicht 
ihr akademisches Amt vernachlässige:n.60 Wiederholt · 
war KNIPSTRO beim Herzog wegen der Professore.n
gehälter vorstellig gewoi·den, noch auf dem Sterbebett 
hatte er Philipp I. um eine Erhöhwng des Salars ge
beten. Nach &einem Tode wiederholte Jacob RUNGE 
dringend diese Bitte.61. -Da die medizi!Ilische Fakul
tät seit· mehr-ei"en Jahren keinen einzigen DozeiU:ben 
mehr !hatte, wuvde bei der KiI1chenvisitation 1558 in 
Greifswald beschlossen, einen Physiikus .an?.ustellen, 

der auch an der Universität le&en sollte. Die Bes<i 
du.ng wurde auf 400 Mark jährlich festgesetzt. Dav~ 
·wollten die Kirchen 240 Mark, der Rat der Stadt () 
Mark :und die Universität 100 Mark zahlen. D~ 
Physikus hatte außerdem die Einnahmen aus frei 
Praxis.62 Am 2. Mai 1558 vevordnete ferner Hier 
PHILIPP, daß der Universität jährlich aus dem fürs 
liehen Ärario oder dem Amte Campe 1000 Gu~den 
zahlen, sowie vier Last Korn aus dem Kloster Elde 
zu liefern sind. Außerdem aber sollten die rügen 
sehen Pfarren einen jährlichen Kanon an die Univer 

. sität entrichten.63 Es hatten zu zahlen: Alt1enkireheri 
30 fl., Sag.ard 4:0 fl., Gar.z 15 fl., Poseritz 23 fl. 8 sh:., 
Wiek 25 fl., Patzig 20 fl., Trent 11 fl. 16 sh., Bohbin. 
25 fl., Schaprode 8 fl. 8 sh., Gingst 25 fl., Rambin 
13 fl. 8 sh:, Kasnevitz 23 fl. 8 s.h., Swa:ntow 6 fl. 
16 sh.64 Doch trat diese ~eoordnu,ng er.st 1560 bzw. 
1563 in Kraft. Die Zuwe:ndung von 1000 Gulden. 
w4rde bei dieser Gelege1}heit auf 1500 Gulden erhöht. 
Als 1560 Ifur21og BARNIM IX. in Wolgast weilte, ver-· 
schaffte sich Jacob RUNGE bei ihm Zutritt und legte 
ihm die Notlage der Universität dar, um von ihm 
eine ähinliche Zu.wendung wie die PHILIPPs zu erhal-. 
ten. BARNIM ließ durch seinen Kanzlier ein.e zwar 
höfliche, aber nichtssa~e!nde Antwm·t geben.65 Auf 
der Generalsynode zn Stettin 1566 nimmt man eine 
Supplikation run, es möchten auch aus den ehemaligen 
Feldklöstern des Stettfa1ei· Landesteils 1200 Gulden 
Hebung und vier Last Getreide de1· Univemität zur 
Verfügung gestellt werd,en. Es wird ·zum Ausdruck 
gebracht, daß hei etwa 2500 Gulden jährlicher Eilli~ 
künfte die Unterhaltung der H()chschuie, die Bestel
lung aller Fakultäten, die Vel"soi·gung der Okonomie. 
und die Erhaltung der Universitätsgebäude sicherge
stellt ist. Auch schlägt die Synode vor, ein Kanonikat 
des Domstiftes Kammin der . Universität zuzulegen. 
Ebenso bittet sie um Bewilligung staatlicher Stipen- -
dien für 30 Studierende.66 Der Supplikation wurde 
nicht F.olge gegebein.67 Die wertvollste Schenkung 
aber an d~e Universität war - um es hier anzufügen 
- die des Amte;s Eldena am 9. Oktober 1634, d1e 
für lange Zeit der Hochschu.le eine ~esicherte wirt
schaftliche Gr:undhge gegebe;n hat.68 Die eifrige Für
sorge für die Hochschule war. nicht ganz vergeblich. 
In den Jahren nach 1558 stieg die Zahl der Immatri
kulatioI1Je1n, so 1565/66 auf 64, im Jahre 1571/72 .auf 
68. Aüch die Profe.ssm1en waren fast ohne Ausnahme 
besetzt; 1565 dozierten 15 P1"Dfessore11. 

Im Jahre 1545 waren >neue Statuten der Universität 
verfaßt worden,69 wielche von dem Rektoramt, dem 
akademischen Senat, den F.akU:ltäten, den Promotionen 
und Disputationen, den lnskrip~ionen und der Diszi
plin der Studeinte.n handelten. Sie traten a:n die Stelle . 
der alten Statuten, die uns nicht mehr erhalten sind. 
Die Herausg.abe neuer Satzungen hatte sich als not
wendig erwiesen, wieil die alten nach einem Vermerk 
des Rektors J.O:hanln von USEDOM in den Annalen 
nicht mehr 2leitgemäß, auch so „barbarisch" zusam-



engeschriebem. war1en, daß sie von der gelehrten 
. achwelt kaum verstanden werden konnt~n. 70 

Mit der Neuaufrichtung der Universität 1539 wurde 
uch die theologische Fakultät wiederhergestellt. Die 
esonderen Zusammenhänge zwischen der Erneuerung 
~on Universität und Fakultät und ihre Be~eutung für 
das Wesen und den künftigen Charakter der Hloch-
. hule mögen vorerst unerörtert bleiben. Hlier mag 
~unächst 1nur ein Dber:blick über die Entstehung 11md 
Entwfoklmng der Fakultät im 16. Jahrhundert folgen. 
Die theologische Fakultät behielt auch n.ach der Re-
·.· orm~tion ih11en alten Vorrang. „De,mnach ... es 
also zu. halten, daß 1nach den Facultäte:n der Rang 
sein, UJnd die in Theologfoa den Anfang haben, hernach 
die Juris Comsulti, dann die Medicini, darauf die Phi-,' 
losophi folgen".71 Die Bedeuturng der theologischen 
:Fakultät umschreiben die Statuteln von 1545 dahin, 
es sei nötig, daß das Studium sacre theofogie vorzugs
we.ise an .allen Akademien in Flor ist, weil das . ~Ul' 
Verherrlichung de,r Ehre Gottes und zum Hleil der 
Seele gehört. Darum dürfe die Theologie au,ch 'an 
der Greifäwalder Universität in keiner Weis1e vier,nach-

Jässigt we.rden. 

Von vorrnherein legten di·e evangelischen Kirchen 
darauf We.rt, d'iß ihre Pfarrer studie1rten. Es war 
eines . ihrer obersten Anliegen, einen wisse1111Schaftlich 
durchgebildeten Pfarrerstand zu schaffen. LUTHIER 
hatte das namentlich gegenüber den „himmlische,n 
Propheten", welche Amt urnd Studium beseitigen woll
. ten, betont. Bei den Landtagsverhandlu,ngen in Trep
tow a. d. R. war mehr als einmal geforde·rt worden, 

·der evangelische Prediger müsSie „g.elart uind ·· ge
schickt" :sein, a11ch fähig, „dat w<>rt Gade.s sulvest (to) 
predigen".72 Diese Forderulllg wurde fast wörtlich 

· in BUGENHIAGENs Kirchenordnung übernommen, 73 

~mit dem Hlinzufüge11, der Pfarrer solle seiner Lehre 
.gewiß sein uind imstande', dem Widersacher zu wider
·sprechen. Diese Bes.timmung wurde im Hlinblick auf 
die Irrlehrer u;nd Papistein jener Tage getroffen. Bei 
clen Irrlehrelin dachte man vornehmlich an die Wie

·. dertä11fer, die auch in. Pommem ihr Unwesen trie
. hen.74 Die Amgst vor den heimlichen Umtrieben der 

Papisten aber beherrschte n<>ch da:s ganze 16. Jahr
., hundert. Wie, stark sie. war, davon reugt etwa ein 
.·Vorfall in KösHn 1555. Man will hier den Turm der 
nahegelegenen berühmten Wallfahrtskapelle a11f dem 
Gollen, die in den· Reformationswirr1e11 rzJenstört war, 
als Leuchtturm und Zeichen für die Seefahrt wieder 
aufrichten. Doch uinterhlie;b der Bau, weil man be-

1 'fürehtete, es kön1nte dadurch die alte Abgötterei des 
Wallfährens 'Yiederaufleben. 75 

1 

Im Lau,fe der Reformationsjahre hatten zahlt-eiche 
katholische Plebane die Lehre LUTHIERs angenommen, 

~~· Sie waren im ihren bisherigen Gemeinden geblieben, 

~.!';::·;·•~.~:. wo sie evangelischein Go-ttesdienst hielten. Sie waren 
·~~; . zwar „in papatu ordinati", abe,r)hr~ Ordination wu,r-
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de als gültig ane~kainnt. Nach den vorlieg•endenN.ach
richten ha1nilelte es sich im Landesteil Wolgast um 
etwa 90 bis 100 kat'holisehe Kleriker von ehedem. 
Hiinzu kamein sehr bald andere, di·e sich' des Predigt
amte'I aDinahmen, Hlandwerker, Sch,rciber und fahren
de Scholaren, welche olm~ ordentliche Berufung sich 
selbst in ei:ne Pfarre gesetzt hatten oder von einem 
Patron .angenommen waren. Um etwas Ordinu111g zu 
schaffen, verla!ngte die Kirchenordnung V10n 1535, 76 
es sollten die Prediger „ungewisser tüchnisse" aus 
den Städtein und Dörfern den Examinatorelll in Greifs
wald, Stettin uind Stralsund zugei.schickt und von ihnen 
examiniert werden. Die Anforderungen waren nicht 
sehr hoch. Man erwartete, daß ein Examinand eine 
kurze Rede halte, eine halbe Stun~e lang vom Geset~ 
und Evangelium, Glauben md Werken (Gerechtigkeit 
aus dem Glau,ben), arnch von den Sakramenten und 
de:r Obrigke,it Beooheid tue. 

Für einige'. größere Städte will BUGENHAGEN au
ß,erde:m eine!Jl. „g>elerden und fra.men superatte.nden:
te.n" ei1nge,setzt wi~n, der „de hilg-e schrieft mochte 
latins leS>en vo·r de, gelerden, to •erholde de reine· tehre 
des hilgen evangelii, fo werende den olden und nien 
e.rdomen".77 Ebenso :soll in Stralsund der Super.att>en
dent „vor die andern prodic.anten und gelehrten" la
teinische Le.ktion all/! der Hleiligen Schrift les:en.78 

Im Jahre 15-39 vernrdnef: man bei der Visitation in 
Pyritz, daß der Pfarrer in der Woche eine lateinische 
Lektioln, „darhein caplan, vicar~en und scholmeister 
ufnd geisellen gan schol>en", halten soU.79 Für d1e, 
welche ebe'n d1e Universität verlassen haben, will man 
in Stettiln ein~ Art Predigerseminar dnricMen, auf 
welchem 12 bis 15 junge Mäinner theologische Vor
lesungein 'höi~n, sfoh im Disputieiien itben und nach 
ulnd 1nach dazu übe·rgehen, Katechismuspredigten zu 
halten. Dazu soll aln St. Marien und St. Otten das 
Amt eines Le;ktor:s ei;ngerichtet werden, der bes~nd·ers 
Philosophie und Sprachern treibt. RODE, der diesen 
Vorschlag macht, will also nicht gleich den Ubergang 
VO'Il de•r Universität zu,m Pfarramt, denn, so sagt er; 
es sei etwBiS anderes „bei de<n schulen .arte:s odei" auch 
theio-log.~a,m studieren und bei der kirchen in Zucht, 
gutteir übung·e und e.rcleruillg der schrifft erzogen 
werdein.80 

Man erwog auch, theologische Vonstudienanstalten 
21u; s.chaf:fein, um nachher den Studiier•enden den Uher
gang .au'f dile, Iföehschu.le zu erleichtem. So dachte 
main 1539 im Steittin daran, an St. Jacohi und St. Ma
ri1en je sechs „junge GeseUen", die sich dem Kirchen
dilenst widme1n wollten, zu halten, weLche die sieben 
Ze1~te'n 1li'nge,n lernen, Vorlesrungen hören, in der Hlei
lige'n Schrift studieren, den Katechismus LUTHIEfü1 
predigen le,men, lateinisch reden, die Mahl'1Jeite1n gie

meinsam ei1nnehmen und des Sonntags den Pfarrern 
au:f den Dörfem helf.en.81 Ähnli1che theologische. Vor
konvikte waren für Kammin, Kolbe,rg und Stolp, hier 
„umb der wendischen Sprache',' wfüen, beabsichtigt; 
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Daneben schlug man auf der Generalsynode zu Stet
tin 1545 vor, etliche Häuser aufzurichten, „da arme 
Kna.ben und Studenten zur Lehve mögen gehalte11 
werden, diie man 'hernach zu . Pfarr-Hierm, P·redigem 
und aindern geiiStlichen Ämptem gebrauchen mag und 
könine", und zwar im Barfüßerkloster zu Greifswald, 
in StralsU'nd, in Stettin, in Stargard 'und Stoip. Die 
Kosten dafür sollten von den Jungfrauemklö:s.tern, den 
Feildklöstern und den KartalllSen aufgebracht weixlen.82 

Diie·s·e mannigfachen Pläne 21eigen, wi0e seihr man in 
Pommern bemüht war, für theologischen Nachwuchs 
zu sor•gen. Doch wurde aus allen diesen Plänen nichts. 
Die Aushildung in der TheoI.ogie blieb letzten Endes 
allein der Universität überlassen. Während bei der 
Eröffnung der Hochschule 1539 KNIPSTRO nur hilfs
we.ise. und „ad tempus" Vorlesungen übernahm, war 
deir eig0entliche ordentliche Theologiep11ofo3sor GLOS
SENIUS; deir aber schon 1543 nach Magdeburg ging. 
Nunmehr wurde KNIPBTRO Stadtsuperintendent von 
Greifswald und damit Pl'Ofessor 0der Theol.ogi~. Weil 
er aber als Generalsuperintendent sich meist in Wol
gast aufhalten mußte, ·gab er 1553 die Stadtsupel'i'n
tendentur und Pl'Ofessur an Jacob RUNGE .ab, der 
nach dem Tode KNIPSTROs 1556. Generalsuperinten
dent wuvde, daneben aber di,e Stadtsuperintendentur 
behielt, wie in der Folgereit · überha,upt beid·e Ämter 
in einer Person verbunden wa1ieri. So war auch kün.f.., 
üg der Genen1Jsupe-rhüendent Theologi:6professo1r. Die 
Statuten der theologischen Fakultät von 1623 seblen 
fest, daß ein Generalsuperintendent, W•~Il!ll e·r auf rein 
Ki11chenamt verzichtet, in Ansehung- seiner Verdienste 
gegen Universität und Fakultät auf LehenSUJeit Mit
glied der Fakultät bleiben kann.83 

Solange nur cin P110fessor ·dei· Theologie in Greifs
wald lehrte, kann man nicht recht von einer theolo
gischen Fakultät i1eden. Das ist erst der Fall, als die 
Statuten der Unive1isität von 1545 drei theologische 
Professuren festsetzten. Einer der P110foissoren sollte, 
wie bishe1r, d·e.r Stadtsuperintendent von Greifswald 
sein, ein zweiter der Arichidiakon von Demmin un:d 
der dritte •cler Superintiendent von ·Rügen. Von den 
beiden auswärtig·en Dozent•en wurden zweimal Vorle
SjUngen ln der Woche erwartet, und zwar von dem 
einen ühe,r das Neue Testament des Donnerstags unid 
Freitags, ~on dem !1nde1ie.n über das Alte Testament 
des Montags und Dienstags, jedesmal. um 9 Uhr vor
mittags. Der Greifswalder Superintendent hatte vier
mal :in deir Woche zu lesen, zweimal den Psalter und 
zweimal „in H~hqtici.s". Außerdem sollte !Im Mitt
woch und Sonnabend wiederholt weroen, was in der 
Woche an communes loci· behandelt woro•en war, oder 
so;nst e1:was extraordinarie .. gel,esen weroen. Es wird 
de1n ProfesS-Ore;n ans I-lierz gelegt, sich dem Fassungs
vermöge.n ihre,r Hfü1e:r ammpassen, ohne müßige Um
schweife ili1~ Lektionen zu .halten, bei der Exeges1e 
der Schrift nach dem einfachen Sinn des Textes zu 
fragen, eine klare Disposition und PropOBfücm zu be
achten und den Scopus herausizustellen. Erwünscht 

war auch die kursorische Behandlung der Kirche 
vät.e.r, vmne'hmlich des Augustinus, dann der L 
oommunes MELANCHTHONs und der Komment 
Ll)THJERs. Viermal jährlich sollten Disputation 
stattfinden, die unter den Dorentein in Anwesenh 
der Studenten gehalben wurden, Für di·e Promoti 
rum wird das Bakkalaureat auf einen Grad.gegen d 
von fruher ve.rkü:nzt. Die Anforderungen hei der Li 
~entiate:nprüfung sind außemrdentlich hohe, sowohl · 
der Ex•e·gese als auch in der Dogmatik. Beim Dok 
torat falfon ExaminaHo.n und Disputation fort, wen1{ 
deir Doktorand schon vorher diie Grade des Bakkala.:', 
reus 'Ltnd Lizentiaten erworben hat. Die Statuten de 
theolog.iischen Fa,kultät von 1623 bestimmen, daf~ zu 
Disputationen erst .z1.1gdassen wird, wer 5 Jah11e stU'.;; 
di1ert hat „in theologico et disc;iplimis phi1ooophicis"
und m~ndestens die· d11ei Sprac11en beherrscht, die zur· 
Erklärung der Heiligen Schrift nötig sind. 

Di1e Anordnll!ng über die d11ei Pvofes5oren VOlll 1545 
:iist niemals durchgeführt worden, wahrscheinlich we
gen de1• ReiJSeschwiierigkeiten für die beiden auswärti• 
gen Dor.renten. lin Jahre 1547 sind die Professure,n 
besetzt milt KNIPSTRO, Andreas MAGERIUS und 
Alexander DUME, dile aber mit Ausnahme vorn KNIP
STRO in Greifswald ih11en . Wohnsitz haben. N~r 

einmal hat 1549 mit Johann FREDER für kruze Zeit 
det· rüg·ensche Supcriutenderrt in Greifswald doziert, 
aber eiigentJi.ch weniger wegen seiirnes rügeinschein Am
tes, als we~1I er wegen verschiedener Streitigkeiten sein . 
gfo1chreitiges Amt eines Superintendente:n vori Stral- ·· 
sund aufgeben mußte und nacl1 Greifswald Üh·ersie- -
delte. 

Als be~ser d~11chfühl'.bar erwiesen sich die Bestim
mungen des Greifäwalder Visitationsrezessies vom 2. 
Mai 1558.84 In ihm wurde verordnet, CIS solle der 
Pastor· von St. Nicolaj zugleich Stadtsuperintendent 
von Greifswald sein. Die drei Pastoven an St. Nico
lai, St. Marien u.nd St. Jacobi 'wuruen verpflichtet, 
wöchentlich an der Universität theologi:sche Vorlesun
gen zu halten. Der Pastor an St. J.acobi sollte unter 
Ums'.änden den Stadtsuperintendenten vertreten, auch 
für den Pastor von St. Marien die Lektionen über
nehmen, wenn dieser zum Dozieiie.n nicht geeigiillet war. 
Mit diese·r Regelung, welche die drei theo1oghs.chen 
Profossm1en fest mit Kirchenämtern verband, erhielt 
die theologische Fakultät eine größere Festigkeit ood 
Stet'.gkeit. Selh-iitverständlich bedeutete sie aruch eine 
wesentiiche wirtschaftliche und finanzielle Siicherstel
lu:ng für die Thoologiepmfossorien. Die Verhindll!Ilg 
mit den drei G1ieifswalder Pfar11en hat bis in das 
19. Jahrhundert angedauert. Im Jahre 1824 wurde 
sie infolge des Todes des letzten vorpommerschen Ge
neralsuperintenderrt·en ZIEMSSEN zu St. Nicolai ge
löst, 1887 zu St. Jacobi mit dem Tode des Pfa1°11ers 
BINDEMANN, 1890 legte CREMER sei,n St.-Mar~en
Pfarramt nrede·r, um ganz für die P11ofessur zur Vier
fügung zu stehem. Die Regelung von 1558 war not-



endig gewod~deii, weil seit dem Anfang der 1fünf1iiger 
ahre zeitweise n111r ein Theologe doziert hatte, näm

J.ch deor Generals.upMi:qtendent; der wegen sei-ner übri
n Am:tsgeSC:häfte, die, ihn häufig amf Reisen führten, 

nrueht selten seine theologischen Kollegs aU'ssetZJen muß
te. Zur A:uswiirkung kam die Anor.dnu;ng des· Rezesses 

lerdings erst :n,ach einigen Jahren, als Johannes. 
ARZÄUS Pastor an St. Jacohi ~ 1559 -'und Jacob 
RUSE Pastor an St. Marien - 15·63 - wurde. 

Ei:ne erbehlkhe Verbesserung brachte die erneuerte 
Ordnung der Universität vom 20. Ju,li 1571.85 Sie 
)lestimmte für diie theologische Fakultä.t vier Profes
soren, nämlieh die drei Greifswalder Stadtpasto1ren 
und de:n Generalsuperintendenten. Gelesen sollte wer
den: Altes u111d Neues Testament; MELANCHTHONs 
Locii '00t111muines, hebräische Grammatik, welche ·am 
Psalte·r Zlll erläutern war. Dialektik und Ethik, die 
bii&her in der artistis~hen Fakultät ihehandelt wo·rden 

•waren, wurde·n den Theologen überwiesen. Neu war, 
daß die he~deh Diacon.i an St. Niioolai, seit 1563, in 
der artistischen Fakultät lesen sollten. Zeitweilig, so 
1595, wurde di.else Anordn:ung ni<cht durchgeführt, da 
-der Rat der Stadt wegen der Besoldung Schwierigkei
ten machte. Der oberste unter den Diaooni war aµch 
gehalten, in der theofogisehen Fakultät das „Examen 

· ovdinandorrum" MELANCHrfHONs zu lesen; Anfangs 
war nur d.as Büchlein „Marga:rita theologfoa", eine 

. Bearbeitung vo.n MELANCHTHONs Looi durch Johann 
SPANGENBERG vom Jahre 1540, als Lehr- und·. 
Lernbwch in Greifswald in Gebrauch gewiesen. Auf 
Bitten RUNGEs hatte K:NIPSTRO eine „forma exa
mi,n;is", latei.ndsch und deutsch, im Kolleg zu diktie
ren begonnen, diie UUNGE später in Druck gab.86 Aus 
dem Jahre 1571 haben wir ein ·Verneichnis der Vor
lesu;ngen,87 das um so beachtlicher ist, als uns sonst 
erst vom 17. Jahrhundert .a.n „seri.es Jectionum" über
liefert sind. Es lasen Jacob RUNGE über di~ Apostel
·geschrohte, Andreas RUNGE über die Genesis, Mat-' 
thäus WOLFF übeT dfo Loci communes. Interessant 

.sind dill Disputationen, die in diesem Jahre gehalten 
werden. Ge:nannt sei nur d~e Disputation WOLFFs 
über die Passion Christi, der die drei Frage:n zugrunde 
liegen: 1. ,Q.b der blutige Schweiß Christi natürlich 
oder un111afürHcb gewesen ist, 2. ob die Flucht vor 
de:m. Tode be~ Christm~ verkehrt gewesen ist, 3. ob 
ChriistuL'I, da er doch immer von Ewigketit he:r in vor
züglicher Frrerude gewesen ist, zugleich in groß1tl'l' Be
stürzung hat sei:n können. Im J,ahre 1595 wa1· Mat
thäUJS FLEGIUS nach dem Tode Jacob UUNGEs Qlum 

: PMtor an St. Niicolai und Stadtsuperinterulien;telil be
.:. stimmt worden, starb aber vor Antritt des Amres 1598. 
;: Es war ·also daran gedacht worden, neben der Gene
ralsuperint~ndentur wieder die Stadtsuperintendentur 
zu beisetzen. Nach dem Tode des FLEGIUS wurde 
Jaicoh RUNGEs Sohn, Friedrich UUNGE, General

. superinte!O.dernt und zugleich auch wieder Greifswalder 
Stadtsuperintendent und Professor der Theologie. 
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Im allge~inen wurde··die ZabLvon vier Professuren 
in der theoiogischeni Fakultät beibehalten.. Die 'Sta
t11ten der theologi>Schen Fakultät ;von 1623 fügen hin
zu, daß die drei: GreHswalder Pastoren, wefohe· zu.
gle.iJch Professoren sind, den .Doktorgrad ehrienhalber 
haben. EiJn Ve·rsuch 1702, eine Prof.essu.r einzuspa
ren, wurde bald w.iieder aufgegeben. 'Gelegentlich 
sind im 18. Jahrhundert· auch außero11dentliche· Pro
feasoren zugelassen worden, doch nieiJSt unter. starken 
Beschränkungen und mit der Empfeihlung, ihnen mög
Hchst bald angesehene -und 1cinträgliche Kirchenämter 
zu vermitteln. Der Visitatiornsre2Jeß vo.n 1666 teilt die 
Le'hrstÜhle ein in; solche für Exegese, Polemik, Kir~ 
chengeschichte und Praktik.SB Es scheint, als ob um 
die Mitte des 18. Jahrhunderts der Plan umging, die 
seit FREDERs Ausscheiden 1557 mit der Generalsti~ 
per,i,ntendentur vereinigte rüg,ensche Superiinte<rudentur 
wiieder abzuti'Cnnen und damit zugleich eiJne fünfte 
Professll'l' au:fzurichten. Jedenfalls· findet sich ein d1h 
hingeihender Vermer.k.Bll Danach sollte der fünfte. 
Professor als Ersat7..mann für einen etwa von doo. vlet'. 
abwesenden dienC111. Aruch bringt die Grimmer Akte 
die Notiz, daß dem .Pastor an St. J,acobi in Greifs
wald diie Sorge für die Disziplin unter dein- Studenten 
obgelegen hat. 

Dre Ja'hre km."Z vor . 1548 waren außei1nrdeintlieh 
gürnstig gewesen. Als LUTHER 1546 gestorben wa.t 
und der &hmalkaldische Krieg aus.brach, hatten sich 
i:n größerer Zahl Studierende nach Greifswald ge~ 
wandt, 1548 im Frühjahr wa,r außerdem der Theologe 
Hlei:ndch SMEDESTEDE nach hier gekommen, wel
che·r wegen seiner scharfen Predigten aus Rostock hat
te weiichen müssen. Er hatte verschiedoo.e Studenten 
von Rostock mit sich ge>ZJogen. Er hielt in Greifs
wald Privatvorlesungen. Vom Sommersemester 1547 
bis dahin 1548 wurden in Greifsw,ald 80 .Studenten 
immatrikuliert; Mit Genugtuumg schrieb. Laurentius 
LINDEMANN in die Annalen, es sei sein RektDr,at 
für diie Akademie glückhaft und fruchtbar gewesen. 
Ahm· schon . ZUll1l Wfaiter 1548 wandte sich - fraudt~ 

diabolil - das Blatt. Es ließen sich nuT 9 Studie
rende iinskribieren. De·r GrUJnd war der A:uilhruch der 
Pest, die „totUJm Balticum litus" wütete .. Im Jahre 
1550 starben an ihr in Greifs.:wald 1000 Menschen. 
Hli'r1zu: kam, daß es in· Greifswald ,an Wohnungoo. f.ür 
Lehrende u:nd Lernende fohlte.so .Auf, der :.General
synode zu Gre.iifswald 1551 kam zur Sprache, es hätte:n 
pommersche Stwdente!n vorgebracht, sie könnten sich 
niicht in die greifswaldische Universität begeben, Qb 
siie gleich gerne es wollten, weil sie hiier „keinen leid- . 
li:chen Tisch ohn große Zehmng bekommen mögen";91 
Beim Ausbruch der Pest waren Ri"ktor und Professoren 
ge~lüclttet, nur Jacob RUNGE war gehliehen) auch 
die Studenten ha,tten sich zierstt-eut. Von den beka.run.-. 
teren . Dooe:nten waretn nach Wittenberg der Jurist 
Lauirentiius LINDEMANN >u.nd der Artist Georg CRA
COW., der Schwiegersohn BUGENHIAGENs, gegangen, 
nach Stralsund der Theologe Alexander DUME, nach, 
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Lübeck· der Artist Paulus VINCENTIUS. In den nach
folgende1n Jahren waren d1e Lehrstühle 71um Teil un
beset7Jt. Im Jahre 1555 lehrten ein Theologe, zwei 
Jµ.risten und fünf Artisten, kein Medizi1ner, Stud1en
ten,wurde.n nur 18 inskribiert. Man erwog dal1er auf 
deT Generalsynode in Greifswald 1556: „Hie ist not, 
dll{~ U. G. HJ. nochmahlen zu Gripswald oder Stettin 
mit Ernst eine Universität anrichten, mit rechtmäßigei· -
Bestellung aller Facultäte.n, mit Gebäuen und einer 
guten Oeconomie." ~2 Der starkie Verfall, in den die 
Hochschule geraten war, ließ also den alten Plan ~ioor 
Verlegung nach Stettin wiederaufleben, wie er auch 
später des öfteren erörtert wurde.93 Offenbar sah 
man, weil die „Akademie i:n schlechten Umstände;n" 
war, v1>n einer 100-Jahr-Jübeffeier der Universität 
1556. ab. Jedenfalls haben wir darüber keine Naich
rkht,94 

' Bedrohlicher war, daß in den fünfziger Jahren die 
Zahl der Studierendein, namentlich hei den Theologen, 
zurückging. Schuld daran wär einmal die Teue!r:ung, 
welche in de.n fünfzige-r und sechziger Jahren herrsch
te .. Sie war eine Auswirkung der allgemeinen Wirt
schaftskrise, welche mit der Entdeckung Amerikas 
eingesetzt hatte. Die Einfuhr großer Mengen Silbers 
v1>n jenseits des Owans hatte die P11eise für Edelme
talle sinken, aber ·die für Le·bensmittel und andere 
Bedürfnisse steigen laSSlen. Ubet·dies breitete sich der 
Luxus aus, erst an. den Fürstenhöfen, dann beim Adel. 
Diie Grundherrschaften aber, meist stark verschuldet, 
srnchten durch Bauerniege.Il ihrer wirtschaftlichen Not 
aufzuhelfen und dureh Vermefüulig der Rittersitze 
i.hre Familienmitglieder, di!e nicht ;mehr w1e friiher 
Unterkunft i:n hervorragenden Kircbenämtem oder in 
Klöstern fanden, auch nach dem Aufkommen der 
Söldne1;heere den Dienst in Ritterhee11en verloren hat
ten, schadlos zu haltep. Es ist nu;r ein Beispiel für 
v1ele, wenn die Kirehenm.atrikel v6ü Damgarlen 1583 
angibt: ,;Siewert De1chmv hat :2u seinem Wonhoff 
zwei Bauerrihöfe geilegt . , .; noch h~t Siewert De
chow bci zwei Hlufen wüste Feld Zll seinem Bauwer!k 
genommen." 95 Deir „arme Ritter"· und der „Ritter 
von der traurigen Geistalt" wat'Cn in Pommern trotz 
des mörderische.n Baueirnlegens keine bes1>nderen Sel
tenheiten. Aus ihl'e[l Kreisen wandten sich dahe.r n:ur 
wenige· dem Studium ztr, so gut wie gar nicht aber 
dem Studi:um def TheoJogie. In der mittelalterliichen 
Kirche hatte ·der Adel das Manopol g'ehabt für die 
Ämter der Bischöfe, Generalvikare, Generaloffiziale, 
Archidia:kone, Domhe11ren und Äbte. Es wa1~n gut
be:zahlte Stellen gewesen, nach denen zu tracht·en es 
sich lohnte. Mit der Einführung der Reformati<:in 
waren sie in Wegfall gekommen. Außerdem war dem 
"Adeil die Reformation eine zu „bürgerlfohe" Angele
genheit gewesen, als daß er vo.erst gl'oßes Intereaaie 
an der Ki:riche der Refol'mation ihatte nehmen können. 
So finden wir denn kaum noch Adlige unter den The- .· 
1>logiestuden.ten und Pfarrern jener Zeit. Ahe·r auch 
das. iBürgertum litt unte·r der Ungunst der wil"tschaft-

liehen Ved1ältnisse .. Die Zeit der „Pfeffersäcke" .. 
vorbei. Die Verlagerung des politis·chen und . wj. 

schaftliche.n .Schwergewichts von der Mift~ En:ro 
nach den. We'Ststaaten infolge dies „ozieanischen Zd 
alters", der Niederga,ng d1er Hlanse, das starre ~.·
sture Verhalten bei veralteten Wirtschaftsmetho ·. 
ließen die Kraft lind Blütie dies 1':au:fmannspatrizi 
immer stärker absinken. In ihm war daher wetl 
Neigung, Söhne auf die Universität !llU schicken. Das 
selbe war der Fall bei den Hlandwer'kern, die eng i • 
die allgemeinen :wirtschaftlichen Nöte v·erflochten wa, 
ren. Das Handwerk hatt1e längst·· nicht me;hr „gol-. 
denen Boden". Die Baue11n aber, von Schulden . ge~ 
drückt, von den Grundherven bedrängt, warfo:n: IliUIJ,\ • 

zu häufig Pflug und Spaten hin und ließen ihre Höfe 
„wüst" liege!J., d-iie dann ei,ne willkommene. Beute der. 
Grundherren wuroen. 

Vor allem aber schreckte manchen die schlechte 
Besoldung in der Kirche von dem Studium der Theo
logie zurück. Schon in den Tagen der Reformations- . 
hewegll'ng hatten selbst Männer, die an führender 
Stdie ·sta'nde:n, kall'IIl das Nötigste· zum Leiben gehabt .. 
KNIPSTROs Fran: mußte dureh Näharbeiten mitveir
dienen. RODE verließ für einige Zeit Stettin, weil 
er der drückende;n Not nicht mehr gewachs•en war.-
Beii sei:nem Tode l1interließ er eine Schuldenlast von 
233 Gulden.96 Die Kirchenovdnung von 1535 hatte 
:für die Prediger einei „ierlilm besoldUJng" gefordert ·· 
ll'nd zum Ausd1~U1Ck gebracht: „Wo dyt hyranne man
gelt, wert men nicht prediker können holde:n." 97 Bei 
dien Kirchenvisitationen 1535 und 1536 waren die Ein.
kfmfte der Pfarrer festgesetzt worden, .aber meist zu. 
sehr gering.er Hlöhe, da, viel kirchliches Gut den· Ge
meinden entfremdet war. Man gab die Vertröstung, . 
es werde die Be:soldung aufgebessert werden, sooald 
man das entfremdete· Eigentum zurückerhalten habe 
und die Kirchenkasten · leistungskräftiger geworoen 
seien. Doch verblieib es bei dieser Vertröstung. Auf 
der Generalsynode :zu G11eifswald 1556 wiro an dies 
Versprechen erinnert.98 Es wird da1·über geklagt, daß 
m~n untüchtige Prediger aus Not, weil die Pfarren 
gering, arm :und bloß sind, :zmlassen müsse, nur „d,a
mit das arme Volk .•. jemands habe, der sie mit 
Gottes Wort :U'nd Sacrament vers1>rge". Mit Absicht 
hatte BUGENH!AGEN in seiner Kirchenordn:ung und 
und bei den Visitationen einer ausreichenden B:esvJ
dll'ng der Pfarrer d,as Wort geredet. Er wollt.e ein 
geistliches Pmletariat, wie es 7'Um Ausgang des Mit# 
telalters in der kafüolischein Kirche in dem Heer der 
schlecht bezahlten Altaristein, Vikat'e ,und Bettelmön
che sich fand, fiir die evangelische Kirche vermieden 
wissen. Zu welchen Konseqrre'll2Jen übrigens solch Pro
letariat führen konnte, wird de1Utlich an dem soge
nannten Blutwunder in Stralsu;nd k'urz vor der Refor
mation: Die Mll'tlier eine1s hungemden Altaristen gießt 
Hiüh:nerblut in einen wurmdurchlöche1roon Kru!Z.ifixus 
in der Kapelle ih1~ Sohnes, ;um damit ein Mkakel zu 
schaffen, die Besucher anzulocken .und den mageren 



ügen des·' Sohnes aufzuhelfen l 99 Zu d:er Besol
uilg des Pfarrers, sollten auch die Akzidentien und 
,böringe" gehören, wie Mießkorn, Schmalzehnt, Korn-

zehnt, W1iddeldach, Pröven, Niebackels usw. Sie wa-
1-en Hebungen „van olders", d. h. vom MiUelalter her. 
Aber sie waren in de111 Reformatiö·hswirren meist in 
Abgang gekommen. Erst in den sfobziger und acht
ziger Jahren des 16.· Jahrhunderts erreicMe mim, wie 
die Visitationsre2iesse und Kirichenmatr:ikeln jener Zeit 
au·5weisen, mehr und meihr eine Wiede,rhersteHung 
dieser Hebungen. Erwägt man alle diese Umstände, 
·so begreift man, daß damals mancher Pfarre!l' sch-0n 
sehr bald s~ine „mise·l'able Pfar~" verläßt, wn eine 
bessere z.u suehe:n, ohne sie aber zu finden, :um dann 

'wieder auf w.anderschaft zu gehe,n und „jactatu:s per 
multas eccles:i•as" zu werden. Nicht vm-gessen auch 

. dad werden, daß manche Patvone ;und Grmndiherren 
. ihren Pfarrern das Leben sauer machten, indem sie 
sie in e:in Angeste:llten- u:nd Hiörigkeitsverhält'llli.s iher
abzudrücken suchten. Ein Zeichen für die Notlage 
der Pfarrer ist es, daß he•1-eits hier und da Anfänge 
der „Konservier.ung" sichtbar weiiden, also des Eiu
heiiratens in eine Pfarre, ein Kapitel, das nicht gerade 
Z\J'. den rühmlichsten in. der Kirchengeschichte gehört. 

Schon FREDER hatte irr seiner Schrift „ Van deme 
1iechten gehnuke tmde mishruke geistliker giudere" 
1547 eine wenigstens notdürftige Ver.sorgu111g der mit 
Frau und Kindern hungernden Prediger gefordert. Be
sonders aber setzten sieh KNIPSTRO rund RUNGE für 
ei,ne ordentli:che· Besoldung, ~6l Pfarrer ein. Sie wie-. 
sen ~~r allem darauf hin, daß de.r Mangel an tlieolo

. giischem Nachwuchs an der, Universität. sons:t nicht 
behoben wei,den könne. Dabei kQmmt so etwas \vie 
Verbitter.ung zutage, wenn RUNGE. ~uf der General
synode zu Greiifswald 1556 erklärt, daß „die Leut so 
~e;i!disch, hart und höhnisch gegen den Prediger (sind) 

'.. . . schreye·µ, daß wir geyzig seyn, so doich 1unser 
Vermögen und Armut :f?ekandt :i:st, und nicht elooder 
W~1ttwe.n und Waysen seyn, als dei- Priediger, ,noch 
müssen wir Schmachheit leiden von denen, die 1111ns 

, ke;~ne'n Heller gehen und dazu die Almos~n u:ntd Kir-
· eben Güter fressen".100 Mit den letzten Worten de1u
~e~ .. RVNGE auf die Ju,nker u:nd Grundherrien. Er 
. vei;merkt --- 1u,nd darin kommt seine besondere ~orge 

· 2Jum .A:us_drrncik -, es ,werde auf die Länge keiner mehr 
Theologie studieren und sich zum Predigtamt hege

. }Jeµ. Äbnl:ilc;h ä:ußerte er sich in seinen „Bedmken, 
qaß die Le'Ute kege.n das Predigtamt so hart u:nd ah
~rig sind, das sie auch von dem, das den Kirchen
d~nern eigentliCh gicl>0ret, •unangesehn ihre' Nomt, 
arme Kimdlein und die schwere Zeit, inen 1I1ichts z:u
keroo woJlen". Er fügt hin'lm: „Keine·r, der· etwas 
redeHche.s stu.direit hat, wil sich zum Pr:etdigtamt be
geben 1umh der schendlichein Armut Ulnd Verachtung 
wHie.n" .101 Amch sonst war die Klage hä:ufig, daß 
man den Predigern „jedioo Bissen in das MruuJ ~ählt". 
Besondens dri11gHch aber w1m1de di•e Frage des thoolo
gi<ßche.n Nachwuchses in den se·chzig1er Jahren, ;weil 
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meihr :und mehr der alte Stamm der P1-ediger ausstarb: 
Uki;ch v. SCHWERIN gibt in seinem Donationsinstr.U:~ 
me.nt von 1563 der Smg•e Ausdruck, es könnte dm;e.h 
dein Mangel .an Theologen d1e i·eine Lehre dem Unter
g.amg entgegengehen,102 

Um die e~te Not ~u ke'hrnn, hatten auf der. Gen.e~ 
ralsynode 'ZiU Gveifswald 1551 „alle Pastores g·eibete11 
1u,nd beredet, da:~ ein g·roneiner Tisch (an de.r Univer
s~tät) werde vernrdnet für arme Gesellen, dere,II EI~ 
teir.n die große Unkost nicht tragen können".1.03 Ah~i: 
er.st 15'62 kam diese Ei.nrichturig zustande, genannt 
d1e Oeko,nomie .oder dfo Communität oder das Con
vi1ctori:u1m.104 Im Jahre 1563 stiftete Ulriich v. SCHWE
RIN •. 500 Gulden zu Freitischen für . arme Theolo
gen.105 Darüber hina'IIJS aber war man bemüht, in 
noich ~ndel'er , We•1se dem Mangel an theologischem 
Nachwuchs .abzuhelfen. Arnf der Landessyn~de zµ 
Stetti.n 1545 wurde von den Patmnen g:eforoert, ihre 
Benefizien an Knaben zu verlehnen, welche Theologie 
studiieren wollen, nicht aber sie an „Laien" zu ver- -
gebe.n. Fürsten 'Und Städte sollten darauf aichten, daß 
sofohe· Benef&ien nicht in die Amts1'egister gezogen 
werden. Es W1)lrde beanstandet, daß Städte u.nd Gil
den 'hä'llfig geistliche Güter zu ihrem Syndikll!t ver
we:nden; also als Stipendien für weltliches füudium 
ode:r sonst zu: weltlichen Zweckem gebrli!uchen. · Bene
fi.zia de· jrnre patronatus sollten nicht verrückt rund 
TheQlogiestudenten ootzogen werden.rnG Namentlich , 
wandte sfoh die Generalsynode von 1556 dagegen, daß 
diese Be:nefizien an welfüche Personen awsgetaJU wer
den, die sie „au:f Fastnacht und Pfingsten" (.zu Pfing
ste.n = beim sogenanntem Gildehier) „ versauffen" .101· 

Die Kilichenordnung von 15'63 schärfte ein, daß von 
den allgeme.i'nen Stipendien, welche VOIU den Bene.fi- · 
men und Vikarien der Gilden ·und Gewerke und der 
vornehmsten Familien in einer Stadt verliehem. wer
den, Predigerkin:der nicht arusg·eschlossen weroen dürf
ten.1os 

Die Eröff.n.UJ11g der Universität Greifswald 1539 wfod; 
soweit ich se:he, niemals als eine ·„resititutio", also 
eine Wiederherstellung eines alten Zustandes, be
zeiichnet, SOllldem immer ,als eine „instaur.atio", „re
prurgatio" und „re:no·vatio", .arnch wohl gelegentlich als 
eiine „reformaüo". Es kommt in dies1e.n Vi0kabeln 
zum .A:usdrruck, daß mi:t 1539 etwas völlig Neues in 
der Universitätsgeschichte anhebt. _,Dies Neu'Je war ge
geben dwl'ch di1e Reformation, d1e in mächtiger Be,
wegung und Erschütterwng über das Land geg~n~en 
war. Duiich >Sie hatte über.all das kultrure11e. Lehen, 

·indem es VOIU der mittelalterlich-kirchlichen Gebun
denheit gelöst wll!l"de, die Ausdchtumg a:uf echte Gei
stiglmit und Wissenschaftlichkeit erhalten. Der Typ 
des human:i1>tisch gebildeten Menschen, der schoo in 
den Jaih1ie.n vorher entstande111 war, erfuhr dUil"ch die 
Reformation weithin Bejahung und Anerk;e\Ilin!Ulllg; 
den:n auch die Refoi:mation setzte an die Stelle deß 
mö.nchisch-msketischen Ideals des Mittelaltens und ei-, 
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ner . nµr von Jenseitsgeda:nk•ein bestimmten Haltung 
eilne positive Wertung dies irdisehen Lebe1I1s, der 
mCilliS<lhHchem Tüchtigkeit und der beruflichen Tätig
keit. So sehr auch LUTHER der „Hure YeriruUIIlft", 
di~ er im Humanismus zu finden glaubte, widerspra<lh 
und se~ne }teformation unvermischt mit dem Hiuma
ndismus gehalte(ll wissen wollte, ro sind doch Refor
matio.n u:nd Humanismus in der Folge:reit, und das 
gerade .auf dem Gebiiet der Wissenschaft, wdte Strek
ke:n ·zusammengegangen. Der Ruf · &s Humanismus 
„Ad fo.ntes I" wurde g·erade vou LUTHER au~nom
me;n. Demi ;.et gewährte an der Witte;ri·heit<ger Uni
ve~ität dein alte,n 'Sprachen Latein, Griechisch und 
flebräis.ch. Aufnahme. ·Er seibst'ging bei seiner lJber
setzu;rig des· Neuei,n Testamentes imf daa „Novum i:n
strumen:tum" des ERASMUS zurüek. Vor ·allem aber 
hat der Hmp.anismus durch MELANOHTHiON im Pro-

. testantismus Eiongang gefunden, und da~it mehr als 
'bis dahi:n .an den Universitäten. MELANCHrfHON, 
der „praeooptor Germaniae", war ja der Schöpfer 
und Orga'ltlsator der deutschen Hochschulen nreuen 
Geistes, an de:nen Lehr- und Denkwejse - wenig
ste;ns vorläufig - vom Humanismus bestimmt waren. 

Im Deka;natsbuch der Artisten findet sich 1539 in 
Greifswald die Ei;ntragung des Professors Antonius 
WALTH~R, es. sei Herrog PHILIPP der Dber.zeugung 
gewese;n, daß weder die Leh11e der Religion noch die 
Jiustiz, ;noch irgendeine höhere Bildung (humanitas) 
überha::upt e·rhalten werden könne „ohne die H!ilfe der 
freie.n Künste". Danum habe PHILIPP von ander
wärts her etli.che wohlunterrichtete und trdfliche Män
;ner ·hei~ufon und die Akademie erneuert. Es. war .also 
der WHle des Heri;ogs, daß die . humanistische Ge,
lehrsam:keiit der erneuerten . Universität eingegli.edet't 
wturde. Wiie aUe Hiöfä Europas, so hatte .a:uch der 
Wolgaster Hlof sich dem hum.mistischein .Geis1ie ge
öffnet.109 Es muß allerdiings fragHch bleiben, ob dies · 
humanistische Interesse S1ehr tief ging und über: die 
Bedeutung .einer Mod·esache hinauskam. Immerhin 
:wel1rlen wir zugumsten Philipps buchen dur:llen, ·daß er 
sich der.Wertschätzung MELANCHiTHON:s edreute.t~o 

.A:uch die Kirchenordnung voo 1535 und der Visita
tionsremß volll Greifswald 1535 . - von denen oben 
'bereits gehandelt ist - weisen aus, daß für dioe neiu 
7lU, erl"fohtende Greifswalder Universität der Huma.nis
mus als· W·isse!IBIChaft vorge.sehoe•n war. Di•ese . in Aus
sicht genommene Eingliedenung der humanistischen 
Gelehrsamfueit in beiden Dokumenten geht auf BU· 
GENHiAGEN zurück. BUGENHAGEN war in den 
Jahre.n 1502 bilS 1504 in Greifswald mit dem Hiuma-. 
niismus bekannt gewol1den; hatte dann in Treptow 
a. d. R. an der Stadtschule .als Ludimagister und seit 
1517 als Lektor am ,Prämonstratenserkloster Belbuck 
im humanistischen Geist•e gewirkt. · Wenn er a:uch 
dureh die Beschäftigung mit LUTHERs Schriften. um 
1520 i;u einer Dberwindung des Ifümanismu:s gekom
me.n war, so blieb ihm doch ooitlebens die Vorliebe 

für 'die alten Sprachen und eine im Humanismus 
lernte gepflegte Ausdrucksweise. Duirch, BUGENH! 
GEN wurde n~cht nur von vomherei~ die Pflege h 
manistis•cher Gelehrsamkeit an de·r Greifswalder U 
versität C;rmpfoh1en, oondern auch di~ Verbindung g 
knüpft zu ·der Universität Wittenberg Ulld damit 
der .H1ochschu1e, an:; welcher de·r. Hu;tllanism us. yor all; 
Dingen eine Hieimst.ätte gefunden. 'hatte~ Eine gr~ 
Anzahl Professo1ren .,.-- etwa fünfundzwanzig -,....' sin. 
im 16. Jahrhu.ndert von Wittenbe·rg nach Greifswal 
bemfen w01'd·en oder auch von .G1~ei.fswald nach Wit"' 
tenberg . gegangen. Be!iO!Ilders stark war diieses Her.:. 
übt'Jl' und Hlinü!her bei den Artisten: Wie sehr die 
Wittenberger . Universität auch sonst auf Gveifs:witld 
von Einf1uß und Einwirkung gewese:n, bewugen m~h„ 
rere arn.sdrück1~che Hiinweis·e in den Uriiversitäti;statu
ten von 1545.111 So wird e:mpföh1en, bei der th~~
Logiiischen FalkJultät ·den „ritus pl'Omovendi''. vion Wg- ·, ·: 
tenberg 2:1u, übernehmen, ferner; dre akademischen GQ>t
tesdiensfo „ad imitationem academiae Witeinp:1<rg~11-
sis" einZ!Urichten. . . ,., >: 

. Besonde1'S Lebhaft waren diie Be~iehungen MEL~- .. 
CHffHONs 2Jil der Hochschu1e in Greifswald. ·ve.!r
sehiedeintlich kamen Do:renten aus. Wittenberg a:uf 
direkte Empfehlung MELANCHi1'HONS-, vor7.ugsweise · 
Artisten. · Als im Jah1-C 1546 infolge ·&s Todes LU
THERs und der Wirrelll des Schmälka:ldisc~ri Krieges 
diie Oniyersität WitteJlberg: verödete ·Ünd 'die „frem
den studte>Si siCh 'rnelu:e.nteils' 'ii'on dfutien rietirirten", 
wies sie M'.ELANCHiTHON :,iiliEh·"'dkifswald.112 Sehr 
:f.reundschaftl1ch war MELANCH'ifHON mit Jacob 
RUNGE verbunden. RUNGE"'hatte 1547 in Greifs
wa1d diie Professur für Grammatik' unä Musik erhal
reri, wa:r 1548 Professor ·oorRlietor.ik gew.ol1den, 1552 
Professor der Theol1ogie und 1556· ~neralsriperinten
dent :iin1 Landesteil Wolgast. ' Wl~tlerholt hat RUNGE 
MELANCHffHON in Wittenberg' hesiicht, auch ihn auf 
Rdsen IDllJCh Nürnberg und Worms 'beg1eitet)13 Als 
RUNGE am 2. Mai 1558 in Greifäwald Zll,IIl · Dokkir 
promoiviierte, hatte der Herzog ·zu der 'Feier ME
LANCHffHON eingelade.n, d·er aber aih Kommen ver
hindert war.114 Nach dem Tode BUGENHiAGENs 
(1558) wurde HUNGE. auf MELANGHTHÜNs Rät nach 
Wittenberg berufen. RUNGE 'aber lehnte den 'Ruf 
ab, weil.er einst KNIPSTRO auf. dem Sterbebetfe ver
sprochen hatte, die p16mmersche Kirche ;ruchtzli· vei·
lassen.115 MELANCHffHONs Urteil . über Poounel'!Il 
ist nfoht ungünstig: ;;Non flicilc a1ibi ~se reperiri . 
toit homines nohiles, multa et elega:nti eruditio;ne ex
politos ut in Pofoerania." 116 

Wie .sehr man . um die Pflege humanistischen Geistes 
in Greifäwa1d bemüht war, ~igt .die verhältnismäßig 
große Zahl der Lehtstühle in der .artistischen Fakul
tät. Man hat Professuren für Gr:ammatik, Dialektik, 
Ethik, Physik, Mathematik und Philosophie, Musik, 
Poesiie und Hlistode, Rhetorik und gtiecliische Spra
che.117 Das Griechische wird vornehmlich an den 



fßriiekn des P1mlus: an die Römer, Galater und Kolos
;ser geübt und. erläutert. Aber auch des MELANCHi
;THON, „communis u01Stri praceptoris", ausge7leichnete 
.tmd unübertreffliche Methode in der Grammatik fin
,det Anwendung, wie Überha!upt seine Lehrart in allen 
cfibrigen „artes" und in der Philosophie. MELANCHi
\'fHON nimmt in d'en Vms~hriften, wielche die Sta,tu,
.ten über die Lehrfächer enthalten, einen breiten Raum 
•ei:n. Elr wird gerühmt, die akad,emische Jut1iend vor 
ianderem zu einem richtigen Verständnis der Aristo
'. teliJcer anzuleiten. Das schon erwähnte V.orle~ungs
;vel'7le:iichnis von 1571118 migt ebenfalls, wie sehr ME
:.t.ANCHffHON vorherrscht, selbst in der Medizin; 
'denn hier wird geLesen MELANCHrfHONs Physik und 
.seine Schrift „de anima". Als Vorlesung.en „in .arti-
1hus et p'hilosophia" werden genannt: HOMER in Ver
l bindung niit der Ethik MELANCTHHONs; TERENZ 
in Verbindung mit der lateinischen Grammatik ME
LANCHffHONs; die Dialektik MELANCHffHONs; for
ner LIVIUS; hebräische Grammatik, Geometrie und 

· Ari.thmetik. In der TheoLogie werden MELANCH
THONs Loei communes erklärt. 

Bezeichnend aber nun sind die Ausführu111gen über 
diie Mathematik und die Philosophie. Sie gehen da
von aus, daß man gLeicherweise in der Heiligen 
Schrift und in den Büchern heidnischer Autol'lein von 
himmlischen Dingen etwas erfahren und erf.o.i:schen 
könne. In beiden wird man zu der Erfoelllntnis· ge
führt, daß namentli!ch die Himmelskörper vc>n gött
licher Ordnung und Gesetimäßigkeit wugen, auch 
daß sie nicht von selbst und zufällig entstanden sind. 
Was also die Bibel behauptet, bestätigt die Antike. 
Mit di~ser Auffassung wird die humanistische Wis
senschaft nur als Hilfsmittel der theologischen Arbeit 
gewertet, wiie ja überhaupt in Deutschland von einem 
(,';Chten Aufbruch zum Humanismus nur mit Vo>I'behalt 

ie Rede sein kann. In Ital.i.en w.ar der Hilmantismus 
a.che der gan21en, Natirni, war Wied•el.'geburt einer 
lten nationalen Kultur, wurde Tradition und Lehens

fühl eines Volkes, das auf Schritt und Tritt auf 
em Hleimatboden den Zeugen vergangener Geistes
öße begegnete. Mit dem Weg über die Alpoo, in 

ie Kälte des NC>rdens, in Deutschland ver1o·r der Hu
anismus den warmen Hauch Lebensprühender Hei
rkeit und einer in Geschichte, Tradition und Volks
m verwur7ielten Lebenßgesin.n11!Ilg. Er w:urde Sache 

er akademischen Gelehrten, und damit entStand und 
ertiefte sich der Riß zwischen: Volksbildung und 
· lehrtenbildung. 'Je mehr aber der humanistische 

ist an den Universitäten an EigeITTkraft v;erlor und 
0

ll.JI VorschuLe der Theologiie wurde, desto mehr ge
t. die Wissenschaft wieder in das alte Fahrwasser 
r Scholastik. Und davOIIl macht auch Greifswald 

Die eigentliche „instauratio" und „r1enC>vatio" be
~ta:rid nun allerdings darin, daß die Universität luthe
risches Gepräge erhielt. Während der. Humanismus 
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schon vor 1539 i:n gewissen Ansätzen und- Anfängen 
in Greifswald .an der Hl(}chschule zu finden war, ohne 
daß aber ihr mittelalterlich-ldrchlicher Charakter sich 
änderte, wurde _das mit 1539 anders. Es war damals 
selbstverständlich, daß eine weJtliche Ohrigfoeit die 
Universität naich dem Konfessionsstande des L!lirtdes 
einrichtete. Dieser war in Pommern nach der An
nahme der Reformation der lutherische. PHILIPP I. 
und BARNIM IX. hatten si:ch 2:1ur Ordnung der kirch
lichen Ding·e entschlossen, weil sie, w1e KANTZOW 
berichtet, fürchteten, „sich um la:nt und leute zu brin
gen", falls sie dem Evangelium nicht freie Bahn ver
schafften. Aber es klingt doch nach mehr als all~in 
na.ch po1itischen Zweckmäßigk.eitsgründen, wenn beide 
auf dem Landtag zu Treptow erklärte·n, daß sie im 
Gewissen sich gedrungen fühlten, der Wahrheit des 
Evangeliums Raum zu gehen, rtIDd daß sie sich unte1• 
dem Schutz und Schirm des Allmächtigen achteten, 
dem man mehr gehorchen müsse· als den Mem;chen,119 
In einer Antwort BARNIMs a:uf ein Schreiben der 
Ritterschaft 1535 steht der Satz: „Nun siebet ihr, 
daß wir nicht aus leichtfertigem Gemüte oder Rat, 
sondern. durch Et·öfnen der Wahrheit und ·gewaltig 
Führen des Allmächtigen zu der publicirten Ordnung 
in Treptow, in Sachen der Religion g.eschehen, ge
kommen." 12n 

Nachdem der katholische Bischof Erasmus v. MAN
TEUFFEL unter .dem 4. April 1535 die Annahme der 
Treptower Ordnung und der Reformation abgelehnt 
hatte, traten die .Fürsten als „prae·eipu:a memhra ec
elesiae" an die Spitze der neuen evangelis·chen Kirche 
im Lande. Sie wußten sich als „nutritores ecclesiae". 
Sie vereinigten gdstliches und weltliches Regiment in 
i'hrer Person. Daher wußte sich PHILIPP I. sowohl 
als Kirchenherr als auch als La:ndesherr gerufen, die 
Dinge der Universität neu zu ordnen. Die Eintragu111g 
in die Universitätsmatdkel 1539 läßt erkennen, daß 
in der Tat PHILIPP von diesem geistföhen und weit~ 
liehen Regiment her an die Neuordnung der Universi
tät gegangen ist. Sie hebt hervor, es sei die MeinW1g 
des Fürsten, daß weder der Staat noch die Religion 
C>hne die -Wissenschaften erhalten werden könnten ui:id 
darum die Erneuerutng der Studien notwendig sei. 
Auch die Kirchenordnung von 1535, publiziert. a.uf 
Befohl der Herzöge, hatte beides betont: „Dess.e gude 
lande tho ei'holden ynn geistliken u:nd weltliken regi
mente, ys va!11 nöden eyn,e gude volle Unive.rsitet .an
thorichten" .121 Auf ihr sollten „Predicanten, Syndi.ci, 
Physici, g.11;de Scholmesters" für Kirche und Staat her
angebildet werde•n,122 In sdner Bestätigungsurkunde 
der Universitätsstatuten von 1547 spricht Philipp ausi, 
daß er die Universität Greifswald seinerwit „dem 
Allmächtigen zu Ehren, zu Nutz, Aufnehmen, Gedeien. 
und Wolfardt u'nser Landen und Untei·tanen" mit 
nicht geii'ngen Kosten wieder aufgerichtet hat. Es 
war Letzten Elndes der · „gemeine nutwn" - un.ter 
diesem Stichwort sta,nd im 16. Jahrhundert ganz all
gemein das staatspolitische Handeln ·der Landesherren. 
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Dei- „gemeine nutren" tr1eb sie zu einem regen Eifer 
im Baue;n van Schlössern, Städten und Schfoßkapelle.n, 
ztir Errichtung V011 Druckerden und Sammlung V'OU 

Ku,nstwerl«m, rz;ur Veröffentlichung zahlloser „Ord
nimg.en" für alle mögHchen Stände. De1· „gemeine 
nutzen" verlangte von ihnen auch kraft ihres geist
lichen und weltlichen Regiments die Pflege der Wis
senschaften, .um Religion und Ju·stfa zu ·::rhalten. und 
iu~ befördern. 

Daß nun die Greifswalder Univeraität den Chat~k
ter einer lutheris·chen Ho.chschule erhielt und im Laufe 
der Zeit immer mehr vertiefte, dafür sorgten allein 
•chon Männer wie BUGENHAGEN und MELANCH
THON; wie überhaupt die Verbindung mit Witten
berg, dem Mittelpunkt des Luthertums, dafür Gewähr 
war. 

In erster Linie prägte sich der lutherische Charakter 
bei der füeologisel1en Fakultät aus. Sie war ja vou 
der „imstauratio" und „renovatio" .am stärksten be
rührt \VOrden. Die theologischen Fakultäten des Mit
telalters 'hatten in der Scholastik den ges.amt.en Wis
sens- .und · Bildungsstoff der Menschheit verarbeitet 
und ihn mit den kirrc.hlichen Grundwahrheiten zu ei
nem System v~1·bunden. Seit THOMAS von Aquino, 
dem „doctor universalis", war vornehmlich das phifo
&ophi&<:he Erbe der Antik.e das Mittel zur logischen 
Bewältigung des Dogmas gew-0rden. Es war meh1· 
„inteHegere" als „e1-ed~r.e"· in diesem System. Starke 
Ansätre . zu einer l!berwindung der Scholastik, die zu 
Ende des Mittelalters in. Spitzfindigkeit u,nd Gedan
kenspiele1,~i ausgeart,~t war, brachen im Humanismus 
auf, stärke1-e mit LUTl-J;ER und der Reformation. 
Hiler kam wieder das Irrationale zu. seinem Recht, zu
gle.ich aber a:ueh das den ganzen Menschen dur,ch
S>Chütternde Stehen vor Gott. Das „Allein du.roh den 
Glauben" wurde gegründet auf die Hieilige Schrift als 
die Norm für Le'hre und Leben eines Christen. So 
bekam die Theologie ganz neue Ausgangspunkte, zu
glefoh aber auch die neue F1-eiheit, unabhängig von 
k~.l'lchlich approbierter Dogmatik sich um Suchen und 
Fririoon von Wahrheit '1.lnd Erkenntnis zu bemühen. 

.Nach de·r erneuerten Ordnung der Universität vom 
2Ö; Juli 1571123 wa1-en die Pr-0fessoren der Theologie 
verpflichtet a:u,f die Confessio Augustana, den Kate
ßhism1us LUTFJiERs und die Kirchenordnung von 1563. 
Die,, Annahme .der Konkordienformel hatten 1579 die 
pofümerschen Theologen abgelehnt, doch warien 1593 
dri.rch herzogliches Mandat drei Artikel der F-0rmula 
COniCordiae (von der ßnadenwahl, VlOIIi der Person 
Christi, vbn den Sakramenten) als christliche Erläute
l"uiig .des Corpus doctri<nae anerkannt worden, ohne 
däß aber dies „Bekenntnis" von 1593 VOlll den Land
ständen angenommen war. Es hatte also !llJi(loht de.n 
diiit:räkter eines Landesgesetzes. lJberrasohend ist da
~f, daß di.e Statuten der theologischen Fakultä,t von 
1:623 eine Verpflichtirng der Theologieprofessoren ,a:uf 

die Konkordienfmmel a:ussprechen.124-

das geschehen mit Rücksicht a'Uf den 
barla.nde Brandenburg erfolgten Ubertritt des KürH 
sten ~ur reformierten Konfession. Man wo.Ute si 
offe,nbar in P-0mmern damit schärf.er „lutherisch" g 
gen das brandenburgische Re.fornüertentum abgr{ 
ze,n. Die Vei·pflichtung auf die Konkordienfo~ 

wu1'll·e 1775 aufgehoben. 

Die vo·rnehmsten . Vertreter des Luthertums· in d~ 
theologischen Faku ltiit waren die Generalsnperinten 
deuten, .die an sich schon von Amts wegen gehalte1t 
waren, über die reine Lehl'le zn wachen. Im 16. Ja.h1·.; 
hundert s.i:nd es Johann KNIPSTRO und Jacob RUN~: 
GE, die als Professoren und ·Generalsuperintendenten 
der Fakultät, und U:njyersität das lutherische Geprägf 
aufdrücken. KNIPSTRO hatte sich bereits 1518 fü.J:, 

. LUTHiERs Thesen i:n Frankfurt an der Oder als Frau-' , 
ziskanermönch in einer Disputation mit Johann. TET"' 
ZEL und Konrad WIMPINA einges.etzt, einige Jahre 
darauf, 1520 und 1521, beschäftigte. er sich in Pyritz 
mit Luthers Vor1-ed.e zum Römerbrief, predigte gegen 
die Werkgerechtigk.eitsle'hre ·und veirkündigte die 
Re·chtfertigung aus dem Glauben. In Stralsund und 
Greifswald brachte er die Reformation zum Siege. 
In heftigen Auseinandersetzungen mit . FREDER in 
Stralsund verfocht er den Illtherischen Standpunkt, 
daß die Ordination ein kirehenregimentlicher Akt sei, 
:t1ntei·stützt dm-oh ein Gutachten der Wittenberge1' 
Theologen. Auf seiJle V•eranlassung stimmte man der 
„repetitio 1confes.sio.nis Angust~ae" MELANCHTHONs 
von 1551 ·zu.125 Jacob RUNGE; dessen Freundschaft 
mit MELANCH!fHON schon früher gedacht ist; stand 
mit MELANCHiTHON. zus.ammen in Nürnberg gegen: 
den Osiaindrismus, in W-0i·ms gegen den Flacianis
mll,S,126 wie er ja auch in Pommer:n heftig gegen beide 
Irrlehren ankämpfte.127 Auf ihn geht die Sammlung· 
von L:utherschriften zur Abwehr v-0n Irrlehren und· 
ihre Veröffentlfohllllg 1578 zurück. Besonders heftig 
bis in seine letzten Lebensjahre hinein war sein Kan1pf 
gegen die „Sakramcntie1„er", „Calvinisten" und „Kryp
tocalvinisten" .128 Im Jahre 1579 verweigerte er die 
Unterschrift unter die Konk-01-dienformel, weil sie 
li~ch seiner und de~ pommerschen Theologen Mei
nung die oohroffe, dem MELANCHrrHON feindliche 
Stellung des FLACIUS hegün~tigte.129 Um für die 
Konloovdi.enformel zu. werben, war der Tübinger Kanz
ler Jacob ANDREAE .1569 i;Ii G!:eifswald erschienen, 
ohne bei RUNGE Gegenliebe zu finden.130 Im ~ahre 
1579 wandte ~roh die Stadt Hialle um ein Gut.achte;n 
an die Theofogisehe Fakultät Greifswald in einem 
Streit ihres Superintendenten Lueius. MAJUS mit AN
DREAE und Nicolaus SELNECKER. Offenbar hat 
die Fakultät kein Gutachten gegeben.131 

A:n si.ch schon hatten. die .. Generalsuperintendenten 
ki-aft ihi-es kirchlichen Amtes ä:n der Universität eine 
besonde1-e Stellung. Sie watell häufig Virekanilet bei 
den PromotiOjn.en 'lli1d seit 1653 ständig Proka1t1tde1·. 



;A:uch hatte der G~ner~superi;ntend·ent als Generalin
$pe'ktor der Ki.1,chen u:nd Schulen im Lande die allge
meine Aufsicht iiber die Hochschul~. Der Visitati-. . .. . . . . . . 

QllSl'ezeß von 1568 mahnte, daß er „der Universitet, 
;:an der am ~eisten gelege~,. fleißige Aufheb~ng habe~ 
lind tun soU".132 Zu den Rechenschaftslegungen der 

,. ~ivel'S~tät mußte er hinzugezogen werden. Er hatte 
·zus,ammen mit dem Rektor die Ober~ufsicht über die 

. '· ··1. . .· . . .... 

Communit~t. \Viederholt haben sich KNIPSTRO und 
'RUNGE - wie jm vorstehenden herdts näher ausge~ 
füh1'.tisf _:__.für bessere Besoldung der Pmfossoren 
eing~.tz't., l(N,iPS'tRO yerschafh~, alß er _1547 Rek~ 
tor ~ar, ·der. Universität drei silberne Bech·ei· miJ sil
bernen Schalen, auch liieß 1er drei Zept•er der Hoch
schule wiede1:he1·stellen und ein viertes neu anfo.rti
gen.133 Für den Bau des großen Collegium Ac.ade
micum 1566 besorgte RUNGE zum großen Teil die 
Geider.13<t In seiner Leichenrede· 1591 auf den Herzog 
Ernst ·Ludwig ermahnte er die Stände, den Bau des. 
~euen Unhersitätsgebäudes nach Kräften ZlJ fördem,135 
BAKE hebt hervor, daf~ auch die Berufung d·es Druk
kers Ai1gustin FERBER aus Rostock an die Universität 
Greifswald 1581 auf RUNGEs Veranlassuüg erfolgt 
,ist.136 RUNGEs Autorität war so groß, daß 1557 die 
Rektorwahl ausgesetzt wurde, weil er in Worms weil
te.137 Bei seinem Tode 1595 trug der Rektor in die 
Anm1Jen 138 ein: „Rungius optime de hac ac.ademia et 
eoclesiis totius patdae meritus." 13!) 

Die pommer:sche Agende vori 1568 setzte fost, daß 
die Professores ailer Fakulf.ät·en, welche falsche Leh
ren, die wider die Heilige Schrüt und das. Augsburger 
Bekenntnis und in der Kirchenordnung verboten sind, 
vorbl'ingen, nicht geduldet werden sollen. Zu den 
faJs.chen Lehre,n gehörren die der Wiedertäufer,. Osi
andriste,n und Sakramentierer.ao Selbstverständlich 
waren für die Professoren auch die Landtagsabschiede 
,von 1556 und 1573 verbindlich, welche sich gegen 
;Hläresie wandte,n und die Verbreitung sekti·ererischer 
Schriften untersagten. Zur Abwehr falschen Glau
bens ware,n 1573 folgende Lutlrerschriften gedruckt 

·und in Kirehe und Land und Universität verbreitet 
.worden: 1. Vom heiligen Abendmahl (1525); 2. Wider 
.die himmlis~heri Propheten (1525); 3. Wider Zwingli 
(1527); 4. Groß Bekenr-tnis vom Abendmahl (1528); 
.5. Das kµ,rze Bekenntnis (1544); 6. Luthers Brief an 
die zu Frankfurt (1533).Ul Die Regime:ntsverfassung 
von 1634 verla,ngte, daß alle Staatsbediensteten, ~uch 

.. die der Universität, der COnfessio Augnstana von 1530, 
der Kirchenord,n.ung und Agende von 1563/68, dem 
Bekenntnis von 1593 und allen in doctrinalibus er
'gangie.~en Edikten von Herren zugetan sein sollten. 
Sie hob als besonders wü:iJ.scihensW1Crt hervor, die 
'Greüswalder Akademie „bey dem Exercitio ihrer Re
ligion i~nd Ceremonien überall friedsam und uin.ver

.. hinde.rt (1J1u) lasse;n".a2 

Be:i dem lutherischen Charakter der Hochschule 
kolljnte es nicht ausbleiben, daß sie in die dogmati-
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sehen Handel ihrer Zeit hineingezogen wur~e. Im 
Jahre 1553 waren Rektor und al1e Prnfessoren mit 
Pastoren aus Greifswald, B.a~th und Stralsund, . a:uoh 
den .vornehmsten herzoglichen lläten 7,usammenge
kommen, ;u'm i~ der Streitsache zwischen KNIPSTRO 
und FREDER 'wegen der Ordination und der. dabei 
von FREDER abgelehnten Hiandauflegung Stellung zu 
nehmen.143 Als 1556 in Greifswald abermals gegen 
FREDER verhandelt wurde, war als Vertreter der Uni
versität .der Rektor. Gerard BELOW. zugegen.a"' ~n 
der Streitsache der Herzöge mit dem Bischof Martin 
WEIHiER, der sich für sein Amt die Bestätigung vom 
Papst geholt hatte, ~uch nach der Reichsunmittelbar
keit für das _Stift strebte, wurde der Rektor der Uni
versität, der Jurist Christian K'.USSOW, 1554 ~u Ver
handtungen nach Speyer geschickt, •ebenso derselbe 
1557 mit RUNGE z.um Wormsei· Kolloquium, auf 
welchem die Kontroversen zwischeri MELANCHTHON 
und Flacius ILLYRICUS behandelt wurden.an · Daf~ 
sich die Professorenschaft als gut lutherisch wußte, 
reigt ein Vorgang a,us dem Jahre 1597. Ein Calvinist 
aus Schottland wollte in Greifswald Privatkollegs hal
ten. Aber das Concilium der Universität V'erbot es 
ihm.146 

Dem lutherischen Charakter der Universität ent
sprach es damals, daß die Statuten von 1545 zur 
'.Pflicht machten, die akademische Jugend an Fröm
migkeit zu gewöhnen und in der chlistlichen Lehre z.u 
unterweisen. Darum hatte jeder Student bei der Im~ 
matrik.ulation dem Rektor mit Handschlag zu geloben, 
die Gottesdienste fleißig zu besuchen. Dorenten und 
Studenten sollten an den Sonntagen und auch an den 
übrigen Tagen _der Woche, namentlich aber mittwochs 
und sonnabends, den Predigten, jeder an dem ihm be
stimmten Platze, beiwohnen. Am Mittwoch ist um 
8 Uhr früh ;und am Sonnabend um:. 2 Uhr odc·r 3 Uhr 
in St. Nicolai akademischer Gottesdienst vorg.esehen. 
Im Visitationsrezeß von 1568 findet sich die Anord
nung, es sollten die Präzieptoren der Artisten die ihnen 
zugewiesenen Diszipuln zur Gotteserkenntnis haltein. 
und darauf sehen, daß sie zur Predigt und dem hoch„ 
würdigen Sakrament gehen. Es wa1· ja bei den Ar
tisten üblich, daß bei der Aufnahme in d.er Universi
'tät jeder Scholar sich einen PräZJeptor wählte oder 
ihm ·z;ugeteilt wurde, der ihn für das akademische 
Leben f.!,nd Studium anleitete. Jedei· Student hatte 
erst mehrere Jahre sich in der artistischen Fakultät 
die nötige allgemeine Vorbildung zu verschaffen, eh~ 
er in die drei „snperioiies facultates" Theologie, Juris
p1~ndenz und Medizin aufgenommen wurde. Ein Stu
dent der artistischen Fakultät mußte,. auch wenn er 
nicht in die theologische Fakultät übergehen wollt~, 
eine gewisse Vorlesung in der The<ilogie hören. Ein 
gleiches schreibt der Visitationsrezeß für die Tisch
gäste der Communität vor. Es wurde hier riiemand 
z;ugelassen, der nicht „praelectiones publicas in Thoo,
logia" hörte. Außerdem verlangte man von den _Stu
äenten übe1· Tisch ;und nach dem Essen „christliche 
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und nüt2Uche Lectiones und Exercitfa mit Vorlesung 
der Bibel ;und Hiist<>rien in Chronioo", und zwar latei
nisch. Erwähnt n:ur noch sei, daß 1702 An:ordnnmg 
ergeht, es hätten die Theologieprofessore.n an den Vor
abenden der drei Ha:uptfeste und des Michaelistages 
im Aiuditorium eine Oratfo ·zu halten, am Karfreitag
nachmittag sollte der Dekan der theologischen Falml- ' 
tät von dem Leiden und Sterben Christi „unter ein.er 
beweglichen Trauermusik" reden. lJhlich w.ar es na
türlich, daß .a,us Anlaß der Promotionen, des Rektor
wechsels :uµd der jährlichen Verlesung der Universi
tätsstatuten in St. Nicolai feierlicher Gottesdienst statt-

. fand. Traditionell war eine „solennis declaratio rec
toris" am Tage des Evangelisten Lukas (18. Oktober), 

an welchem 1456 die Eröffnung . der Universität un 
die ersten Doktorpromotionen erfolgt waren. · 

Es liegen keine Anzeichen dafür vor, daß der luthe 
rische Charakter ZiU einer Verengung des geistigen un 
wissenschaftlichen Lebens an der Univel'Slität Greifs 
wald im 16 .. Jahrhundert geführt hat. Das ist ers 
der Fall im 17. 1und 18. Jahrhundert, als sich d 
L.uthertum in einer st1,m~n Orthodoxie versteift und 
eine. epigonenhafte „rahies theplogor;um" an die Stelle 
ehrlichen !Und echten Ringens um die biblische Wahr
heit tritt, ebenso aber .auch das staatskirchlicbe Re- ; 
glementieren der schwedischen Regier.ung die pe.r5ön
liche Freiheit u,nd die Freiheit wissenschaftlicher Ai·
beit beschränkt. 
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